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Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlichen Dank für die Beteiligung an der o.g. Gesetzesänderung. Wir 
nehmen dazu wie folgt Stellung: 

 

Zu §23 Gewässerrandstreifen 

Im Gewässerrandstreifen reicht das Grünland-Umbruch-Verbot des WHG 
(§38) nicht aus, um die in der Begründung zur Änderung Nr. 7 formulierten 
(richtigen!) Ziele zu erreichen. Hier heißt es: 

„Eine strukturreiche Ufervegetation aus z. B. Gehölzsäumen, 
Hochstaudenfluren oder Gräsern dient in erster Linie als Lebensraum sowie 
Entwicklungs- und Vernetzungskorridor für die terrestrische und aquatische 
Flora und Fauna und stärkt damit die Biodiversität. Bei höheren Abflüssen 
spielen Randstreifen auch für die Wasserretention eine Rolle und tragen 
damit für die Unterlieger zum Hochwasserschutz bei. Gewässerrandstreifen 
haben eine Rückhalte- und Filterfunktion gegen den Eintrag von Sedimenten, 
Nähr- und Schadstoffen in die Bäche und Flüsse“ 

All diese wichtigen Funktionen eines Gewässerrandstreifens lassen sich 
aber nicht auf weiterhin bewirtschafteten Flächen erreichen. Als 
Grundvoraussetzung für dynamische Gewässerentwicklung und die o.g. 
positiven Effekte ist eine grundsätzliche Nichtbewirtschaftung eines 
mindestens 10m breiten „Gewässerentwicklungsstreifens“ notwendig, 
da sich bei regelmäßiger Mahd oder Pflügen weder Gehölze noch 
Hochstauden entwickeln können und auch die Wasserretention oder 
Filterfunktion zunehmen kann. 

 

Hessischer Landtag 
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Postfach 3240 
 
65022 Wiesbaden 

Landesverband Hessen e.V. 
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Stellv. Landesgeschäftsführer 
 
Tel. +49 (0)6441.67904 0 
Fax +49 (0)6441.67904 29 
Mark.Harthun@NABU-Hessen.de 
 
 
Wetzlar, 15. Januar 2018 NABU-Stellungnahme zum Entwurf Hessisches Wassergesetz 

Anhörung am 8. März 2018 
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Die im §23 formulierten Bestimmungen können lediglich sinnvolle Ergänzung eines solchen 
Gewässer-Korridors auf einem daran anschließenden Pufferstreifen sein. 

Die Regelung des §23 Abs. 2, auf einem 4 Meter-Streifen den Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sowie das Pflügen zu verbieten ist ein begrüßenswerter erster Schritt. Ein 
4-Meter-Streifen ist jedoch zu klein, um eine ausreichende Wirksamkeit zu erzielen. In der 
Begründung wird dargelegt, dass dieses Pflügeverbot gerade einmal 2000 ha Ackerfläche betrifft. 
Dies sind gerade einmal 0,4% der Gesamtackerfläche in Hessen. Treffend bezeichnet auch die 
Begründung dies als „keine relevante Größe“. Es ist kaum zu erwarten, dass dadurch eine 
nennenswerte Verringerung des Eintrags von Pestiziden oder Düngemitteln, bzw. Erosion in die 
Gewässer stattfindet. Die geringe Breite und die Fortsetzung der Bewirtschaftung führen zudem 
dazu, dass von einer Pufferwirkung oder Filterfunktion kaum ausgegangen werden kann. 

Nicht nachvollziehbar ist für uns die Regelung, dass das Pflügeverbot erst ab dem Jahr 2022 in 
Kraft treten soll. Angesichts der dramatischen Umsetzungsdefizite bei der EU-
Wasserrahmenrichtlinie und der verstrichenen Zielerreichungsfrist 2015 ist sofortiges Handeln 
unerlässlich. Daher muss auch das Pflügeverbot unmittelbar in Kraft treten. Landwirte können 
über Verringerungsanträge bei der Agrarförderung problemlos die Änderung der Landnutzung 
mitteilen, ohne dass Zwänge zur Rückzahlung entstehen, zumal laut der Begründung zum 
Gesetzentwurf „die zulässige Anwendung konservierender Bodenbearbeitungsverfahren die 
Fortsetzung der ackerbaulichen Nutzung der Fläche“ bedeutet. Demnach bleibt „der Status als 
Ackerland auf diesen Flächen erhalten“. 

 

Inakzeptabel ist auch die Privilegierung kleingärtnerischer Nutzung beim Verbot des Einsatzes 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im 4-Meter-Streifen. Dabei tragen Kleingärten zur 
Nitratbelastung von Oberflächengewässern und Grundwasser bei: 

• http://ndp.fnp.de/lokales/wetterau/Landwirtschaft-im-Main-Kinzig-Kreis-AEcker-
duerfen-nicht-brachliegen;art677,2723413 

• http://www.fr.de/rhein-main/alle-gemeinden/offenbach/offenbach-der-lange-kampf-
ums-wasser-a-408923 

• http://ndp.fnp.de/lokales/wetterau/Jeder-dritte-Brunnen-verseucht;art677,2093432 
 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum es für Kleingärtner eine unzumutbare Härte darstellen soll, 
im Abstand von 4 m vom Gewässer auf Dünger und Pestizidanwendung zu verzichten. Die in der 
Begründung angeführte „begrenzten Auswirkungen der kleingärtnerischen Nutzung“ kann nicht 
geteilt werden. Die Privilegierung sollte daher gestrichen werden. 

 

Grundsätzlich zu begrüßen ist das gesetzliche Vorkaufsrecht an Grundstücken im 
Gewässerrandstreifen. Allerdings ist die Einschränkung auf die sich im Gewässerrandstreifen 
befindlichen Teilflächen von Grundstücken nicht praktikabel. Die Vermessungskosten für die 
Teilung des Grundstückes stehen in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert des 10m breiten 
Grundstücksstreifens. Daher wird das sinnvolle Vorkaufsrecht in der Praxis kaum Anwendung 
finden. Es muss sich daher auf vollständige Ufergrundstücke erstrecken.  
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Die Änderung des §24 (Herausnahme der Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft bei der 
Unterhaltung und Renaturierung oberirdischer Gewässer) ist wichtig und richtig. Allerdings muss 
im Absatz 2 statt der unbestimmten Formulierung „in einem angemessenen Zeitraum“ die sich 
aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie ergebende Verpflichtung „bis spätestens 2027“ 
übernommen werden: (Bisher: „Natürliche Gewässer, die sich nicht in einem natürlichen oder 
naturnahen Zustand befinden, sind, sofern nicht überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
entgegenstehen, in einem angemessenen Zeitraum wieder in einen naturnahen Zustand 
zurückzuführen (Renaturierung).“ 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Anregungen berücksichtigen könnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Verband Hessischer Fischer {8, V.
: : gesetzlich anerkannte Naturschutzvereinigung

Verband Hessischer Fischer eV ' Rheinstraße 36 . 65'1 85 Wiesbaden

Hessisches Ministerium für Umwelt,
E nerg ie, Landwirtsch aft u nd Verbrauchersch utz
Postfach 3109
65021Wiesbaden Wiesbaden , 11.9.2017

g hs/vhf-verbändea n hö ru ng

Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur Anderung des Hessischen Wassergesetzes
(Stand: 31.07.20171
Verbändeanhörunq

lhr Schreiben vom '16. August 2017

Vorbemerkunq

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchte ich mich bedanken, dass der Verband Hessischer Fischer (VHF) hier seine
Stellungnahmezur geplanten Evaluierung des Hessischen Wassergesetzes (HWG) abgeben
darf und kann.
Wasser ist die Lebensgrundlage für den gesamten Lebensraum unserer Erde, dies ist jedem
bewusst. Dennoch wird gerade beim Wasser durch den Menschen immer wieder
eingegriffen oder durch sogenannte ,,Eigentumsrechte" der Zugang eingeschränkt. Negative
Umwelteinflüsse sorgen dafür, dass unser so wichtiges Wasser immer wieder und auch
dauerhaft nicht in dem Zustand sich darstellt, wie es eigentlich das logische Denken und
Handeln vorgeben.
Wasser ist die Lebensgrundlage für uns alle und soll und muss für jeden zugänglich sein und
bleiben, ohne dass jemand einen besonderen Anspruch darauf erheben darf.
Der Mensch hat über seine eigene Entwicklung im Bereich des Wassers erhebliche Eingriffe,
die nicht immer positiv sind, durchgeführt. Durch Gesetze soll sichergestellt werden, das der
Umgang mit dem Wichtigsten Element unserer Erde, dem Wasser, der Umgang, die
Nutzung, der Gebrauch und andere Dinge, vernünftig geregelt werden sollen.
Dies ist selbstverständlich auch für unser Bundesland Hessen zutreffend, wichtig und notwendig.

l{auplgeschäftsstelie:

Rheinstraße 36 . 65185 Wiesbaden

Telefon; 0611 - 30 20 80
Telefax: 0611 - 30 19 74
elvlail: vhf@hessenfischer.net
lnternet: \]\iW.hessenfischer.net

Bankverbindung
Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN: DE07 5107 0024 0030 0145 00
BIC: DEUTDED85l0
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Der Verband Hessischer Fischer ist aus eigenem Antrieb heraus daran interessiert, das
unser Wasser, die Räume des Wassers, Fauna und Flora rund um unser Wasser und
selbstverständlich auch die darin enthaltenen Lebewesen in gleichem Maß von notwenigen
Regelungen und Gesetzen profitieren, damit Wasser sauber und nutzbar bleibt, damit
Wasser keine Bedrohung für Mensch und Tier darstellt und die Ressource Wasser dauerhaft
jedem Lebewesen und der Natur zur Verfügung steht.
Die nun anstehende Evaluierung ist eine Chance, das HWG innovativ und sinnhaft zu
überarbeiten und für die Zukunft im Umgang mit Wasser und allen Situationen die sich
daraus ergeben, notwendige Dinge zu regeln.
Der Verband Hessischer Fischer hat in der Vergangenhelt mit fast allen politischen Parteien
bereits über verschiedene notwenige Anderungen im HWG gesprochen und diskutiert.
Bei dem uns vorgelegten Entwurf der Evaluierung sind dem Verband Hessischer Fischer
erhebliche Lücken aufgefallen, die wir hier darstellen müssen und als absolut erforderliche
Umsetzungsmaßnahmen im Bereich der Gesetzgebung einstufen.
Bedauerlicherweise ist der Zeitrahmen in diesem Verfahren sehr sehr knapp bemessen, um
Stellungnahmen deutlich und tiefergehend auszuarbeiten, dies muss in Zukunft deutlichst
verbessert werden, seitens der am Verfahren beteiligten Parteien.

Feststellung des Verbandes Hessischer Fischer:
Hier nun die wesentlichen Punkte die der Verband Hessischer Fischer feststellen musste
und die wir als unumgänglich einstufen und unbedingt im HWG verankert werden sollen und
müssen bzw. in den Paragraphen nicht zur Anwendung kommen dürfen.

1- Niedrigwassersituation
Derzeit sind im HWG bedauerlicherweise nur der Hochwasserschutz und die
Schaffung von Schutzräumen geregelt. Hier bedarf es aufgrund der klimatischen
Veränderungen dringend der Einrichtung eines Paragraphen für die
Niedrigwassersituationen, insbesondere bei Flüssen und Bächen oder Bachläufen.

2- Nicht angezeigte Entnahme an Bachläufen oder Flüssen durch private Anlieger sowie
unkontrollierte Entnahme von Wasser durch Bauern oder andere Betriebe.
Wasser ist für alle sehr wichtig, daher empfiehlt es sich, dass der Gesetzgeber sehr
wohl einen klaren Überblick besitzt, wer und warum jemand an Gewässern durch
einbringen von Pumpen, unkontrolliert Wasser entnimmt.

3- Zugangsregelung für Fischereiberechtigten oder Fischereiausübungsberechtigten
oder Fischereiaufseher.
Natur und Tierschutz werden sehr stark im Ehrenamt betrieben. Ebenso ist die
Überwachung der Gewässer sowie die Hegemaßnahmen im Bereich der
Fischbestände eine absolut notwendige Maßnahme. Hier braucht es ganz klar die
Erlaubnis, das oben genannte Personengruppen ohne zusätzliche Erlaubnisscheine
vom Gesetzgeber in die Lage versetzt werden, Zugang zu den hessischen
Gewässern zu erhalten.

4- Die EU hat in der WRRL ganz klar geregelt, dass die Wasserqualität sowie auch die
Durchgängigkeit der Fließgewässer hergestellt werden soll und muss, auf jeden Fall
aber, keine Verschlechterung eintreten darf.
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Der vorliegende Entwurf zur Evaluierung lässt erkennen, dass das Einbringen von
Anlagen zur Gewinnung von Strom durch Wasserkraft gefördert werden soll.
Dies ist für den Verband Hessischer Fischer komplett nicht akzeptierbar und die
dafür vorgesehenen Paragraphen sind so zu ändern, das Genehmigungsverfahren,
sowie die Erlaubnis zum Einbringen solcher Anlagen, basierend auf der WRRL
der EU, nicht erlaubt sind.
Dies geschieht zum Schutz der Tiere im Lebensraum Wasser.
Negativbeispiele kann der Verband Hessischer Fischer zu jeder Zeit darlegen, wie
Wasserkraft sich auf den Lebensraum Wasser darstellt bzw. vernichtende Wirkung
auf die Tierwelt und die Struktur der Gewässer beinhaltet. Hier wird die hessische
Biodiversitätstrategie eindeutig außer Kraft gesetzt, wenn weiter solche
Genehmigungen zum Einbringen der Wasserkraftanlagen angestrebt und durch
Gesetz erlaubt bzw. unterstlrtzt wird.

Stellungnahme des Verbandes Hessischer Fischer (VHF)

Zu S 18:
Umsetzung von internationalem und supranationalem Recht
Aus Sicht des VHF sollte dieser Paragraph wie folgt lauten:

,,Richtlinien und Gesetze der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft, die
der Verbesserung der Wasserqualität dienen, dem Schutz und der Bewirtschaftung der
Gewässer dienen, sind im Wasserhaushaltsgesetz umzusetzen. Nähere Regelungen können
insbesondere zu den in $ 23 Abs. 1-?; Satz 1-?, getroffen werden."

Zu $ 21:
Der VHF stimmt dem Vorschlag nicht zu.
Dieser Paragraph ist ersatzlos zu streichen.

Begründung: Schon allein der Anliegergebrauch gemäß $ 26 Abs. 2 WHG ist bereits
problematisch und darf nicht auch noch durch den Hinterliegergebrauch ausgeweitet werden.
Die praktischen Erfahrungen haben nämlich gezeigt, dass von der Vielzahl solcher
Gewässerbenutzu ngen (hauptsächlich Wasserentnahmen für Bewässerungszwecke), von
denen jede für sich genommen gering sein mag, eine in der Summe starke Beeinträchtigung
des Wasserhaushalts, insbesondere der Wasserführung in kleineren Gewässern ausgeht.
Dies ist bescnders in der warmen Jahreszeit bei naturgemäß ohnehin geringer
Wasserführung der Fall.
Die einschränkende Bestimmung in S 26 Abs. 1 WHG ist in der Praxis wirkungslos, weil sie
erfordert, dass die zuständigen Wasserbehörden nach Anzeige einer Beeinträchtigung
unverzüglich tätig werden (2.8. Ortstermin zur behördlichen Feststellung des Sachverhalts,
ggf. fast zeitgleich an mehreren Orten). Nach unseren Erfahrungen ist dies in der Praxis
kaum zu erreichen. Zudem sind Problembewusstsein und Verständnis bei den Verursachern
(Gewässerbenutzern) praktisch nicht vorhanden.
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Zu F 22:
Dem vorgeschlagenen $ 22 stimmen wir nicht zu.
Stattdessen hakten wir folgende Regelung als erforderlich:
,, (1) Die Errichtung oder wesentliche Anderung von Anlagen lN oberirdischen Gewässern ist
nicht erlaubt.

(l) Die Errichtung oder Anderung von Anlagen AN, ÜBER und UNTER oberirdischen
Gewässern bedarf der Genehmigung.
Die Genehmigung darf nur erteilt werden., wenn das Vorhaben. .. .. . .

(weitere Satznummern des Paragraphen sind anzupassen)

Zu S 23:
Abs.1, Satz 3 Das Semikolon ist durch einen Punkt zu ersetzen. Danach werden als Satz 4
und 5 eingefügt:
,,Gewässerrandstreifen müssen frei zugänglich sein und sind insbesondere von
Einfriedungen, Weidezäunen und dergleichen frei zu halten. Die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln ist verboten; im Übrigen bleibt $ 38 Abs. 1,2,4 und
5 des Wasserhaushaltsgesetzes unberührt."
Begründung: $ 38 Abs. 1 WHG lautet. Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und
Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasser-
speicherung, der Sicherung des Gewässerabflusses sowie der Vermeidung von
Stoffeinträgen aus diffu sen Quellen.
Deshalb muß auch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln in diesem
sensiblen Bereich zwingend unterbleiben. Die landwirtschaftliche Nutzung im 4 Meter
Bereich ist deshalb zu untersagen, dies gilt auch für die kleingärtnerische Bewirtschaftung.
Zudem werden an Gewässern häufig Einfriedungen und Weidezäune durch die
Grundstückseigentümer und Landnutzer (Anlieger) errichtet. Diese Einfriedungen und
Weidezäune reichen oft bis an die Wasserlinie heran, oder schließen gar das Gewässer
selbst mit ein. Dadurch werden sowohl die Gewässerufer als auch das gewässer selbst
beeinträchtigt (beiViehweiden z. B. ausgedehnte Uferbeschädigungen durch Vertritt, Eintrag
von Tierkot ins Gewässer). Auch diesses widerspricht der Schutz- und Pufferfunktion des
Gewässerrandstreifens gemäß S 38 WHG. Dieses gilt auch für Einfriedungen und Zäune im
Gewässerrandstreifen, die bei höheren Wasserständen Abflusshindernisse sind (Stau infolge
Treibgutansammlung).

ZuF24
(1) Punkt 1. Hier ist einzufügen:"......, der natur- und tierschutzverträglichen
Energieerzeugung . . . ."
Begründung: Der Tierschutzaspekt bei der Verpflichtung zur Gewässerunterhaltung wurde
bisher nicht beachtet.

Zu S 34:
Hier schlagen wir folgenden Wortlaut einzubauen vor:

,,(6) ..und begünstigten Wasserversorgern vertraglich vereinbart werden, sofern sie der
Erhaltung Cer Wasserqualität nicht entgegenstehen und die Vorgaben der WRRL der EU
nicht beinträchtigen."

21



Zu S 43:
('1) Punkt 1. ,,......ohne Eröfterungstermin. . . . " muß gestrichen werden.
Begründung: Wir halten einen Erörterungstermin aus fachlichen Gründen für notwendig.

Zu S 46:
Hier stimmen wir der Formulierung in Abschnitt 1 Satz 1 nicht zu.

Begründung: Hochwasserereignisse sind in der heutigen Zeit nicht einem 100 jährigen
Hochwasserereignis zuzuordnen bzw. dies als Grundlage anzusehen.
Unwetterereignisse mit Starkregen treten derzeit und durch Klimaforscher untermauert
regional sehr viel häufiger in Zukunft auf. Ein Hochwasser ist daher nicht einem
Jahrhunderlereigniss anzupassen, sondern dem Mittel der Ereignisse der letzten 10 Jahre
die deutlich zeigen, das regional bedingt Hochwasserereignisse durchaus katastrophale
lagen bringen.
Hier muss der Gesetzgeber und Verfasser des Vorschlages neu ansetzen.
Absatz (2)
Muss durch eine Anderung des Absatzes 1 Satz 1 ebenfalls neu gefasst werden.

Der VHF fordert die Aufnahme eines neuenff?
zu,,Niedrigwassersituation durch unvorhersehbare Ereignisse"

Das HWG erlaubt der Obersten Wasserbehörde, oder den oberen Wasserbehörden in
Zusammenarbeit mit der Obersten Fischereibehörde, oder den oberen Fischereibehörde den
sofortigen Entnahmestopp von Wasser aus Flies und Stehgewässern anzuordnen, damit die
Lebewesen des Lebensraum Wasser keiner lebensbedrohenden Gefahr ausgesetzt sind,
bzw. werden. Die vorrausschauende Überwachung der Pegelstände müssen der Oberen
Wasser oder Fischereibehörde obliegen.

Anmerkunq

Als Anerkannte Natur- und Tierschutzvereinigung ist sich der Verband Hessischer Fischer
seiner Verantwortung der Umwelt gegenüber absolut bewusst.
Da wir zu 95 % im Verband aus ehrenamtlich tätigen Mitgliedern bestehen, sind wir keine
Fachmänner im juristischen Sinn. Dennoch sind wir bestrebt, nach bestem Wissen und
Gewissen unsere Aufgaben nach unseren Möglichkeiten durchzuführen.
Wir möchten dennoch darum bitten, unsere Ausführungen, Anregungen und durchaus auch
fundamentierte Forderungen zum Wohl des Wassers, seiner Fauna und Flora und der
Lebewesen darin, durch die Juristen des Landes Hessen prüfen und gegebenenfalls auch
formulieren zu lassen.
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Für Fragen die sich aus unserer Stellungnahme zur Evaluierung des Hessischen
Wassergesetzes entstehen, bitten wir darum, Rücksprache mit dem Verband Hessischer
Fischer aufzunehmen, damit die eventuell entstehenden Problematiken gemeinsam erörtert
können.

lch bedanke rnich als Präsident des Verbandes Hessischer Fischer für die Mühe die es den
Gesetzgebern bereitet, unsere Stellungnahme beider Neugestaltung des HWG mit
einzubeziehen.

Mit freundlichen Grüßen

ngr
^4j/ -- --jvF-)d .

Klaus Däschler
Präsident
Verband Hessischer Fischer
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Verband Hesslscher Fischer G. V,,
: : gesetzlich anerkannte Naturschutzvereinigung

Hessischer Landtag
Schlossplalz 1-3

65183 Wiesbaden

Wiesbaden, 1. Februar 2018

Anhörung -
Gesetzentwurf der Landegregierung für ein Gesetz zur Anderung des Hessischen
Wassergesetzes und zur Anderung anderer Rechtsvorschriften - Druck. '1915462
lhr Schreiben vom 27j22017, Aktenz.l A 2.3

Nachtraq zu unserer Stellunqnahme vom 11.9.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Auf nahme in den Kreis der anzuhörenden Naturschutzverbände.
Unsere Stellungnahme zum Gesetzesentwurf liegt lhnen mit Schreiben vom 11.9.2017
schriftlich vor. An unseren Ausführungen und Forderungen in dieser Stellungnahme halten
wir weiterhin fest. (Anlage)

Umweltministerin Priska Hinz hat in lhrer Pressemitteilung vom 14.12.2017 folgendes
geäußert. ,,Die hessischen Gewässer rn einen guten ökologischen Zustand zu bringen ist Pflicht
und keine Kür. Das fordert auch die Wasserrahmenrichttinie der EIJ von uns. Mit den Anderungen
zum neuen Hessrschen Wassergesetz können wir diese Anforderungen schneller und wirksamer
umsetzen." . . .

. ,,Ein Kernanliegen des neuen Gesefzes ist es auch, den Flüssen und Bächen rn Hessen wieder
mehr Raum für eine eigendynamische Entwicklung zu geben. Darum schreiben wir jetzt einen
stärkere n Sch utz de r soge n an nte n G ewässerrandstreife n gesetzl ich fest. "

Vor diesem Hintergrund sollte man die Chancen einer Anderung des HWG, entsprechend
den offenbar vorhandenen Erkenntnissen wie oben auch richtig nutzen, um endlich
dem Okosystem Fließgewässer den längst fälligen Schutz zukommen zu lassen.
Dass dies im vorliegenden Gesetzesentwurf zur Anhörung immer noch nicht in großen
Teilen berücksichtigt ist, spricht leider für keine wesentliche Verbesserung im
Gewässerschutz.

Haupigeschäftssteile:

Rheinstraße 36 . 65185 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 30 20 B0
Telefax: 0611 - 30 19 74
el\.4ail: vhf@hessenfischer.net
lnternet: wwwhessenfischer.net

Bankverbindilng
Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN; DE07 5107 0024 0030 0145 00
BIC: DEUTDEDBsl0
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Aus diesem Grunde verstärken und ergänzen wir unsere Stellungnahme in
folgenden Punkten:

ZuS23

Das Pflügen und die landwirtschafliche Bewirtschaftung sollte auch im Bereich des zehn
Meter Gewässerrandstreifens verboten werden. Der vorgesehene 4 Meter Abstand kann den
Eintrag von Boden sowie das Einschwemmen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln nicht
verringern. Bei Hanglagen zum Gewässer ist auch der 10 Meter Streifen nicht ausreichend.
Dies sollte noch explizit aufgenommen und definiert werden.
Das Verbot sollte nicht erst zum 1. Januar 2022 greifen sondern ab 2019 wirksam werden.

Wie auf Seite 3 des Gesetzentwurfs unter Erläuterungen zu $ 23, hinsichtlich der
Beschränkung der Bewirtschaftung von Ackerfläche, die Aussage getroffen wird, dass diese
Regelung nur einen geringen Anteil der Ackerflächen in Hessen betrifft, hätte eine
Verbotsausweitung auf 10 Meter auch keine größeren relevanten Auswirkungen auf die
Nutzungsberechtigung. Auch eventuelle Ausgleichszahlungen würden sich daher in einem
tragbaren Rahmen bewegen. Eine geschlossene Pflanzendecke im Gewässerrandstreifen
von zehn Metern trägt, wie richtig erläutert, zur Reduzierung und Filterung von Ein- und
Abschwemrnung maßgeblich dazu bei. Dies insbesondere im Hinblick auf die häufigen
Starkregenereig n isse der letzten Jahre.
Augrund dieser Erkenntnis ist es nicht nachvollziehbar, wie das Umweltministerium die 4
Meter-Regelung als Erfolg im Gewässerschutz verkünden kann.

Die Ausnahme für kleingärtnerische Nutzung sollte gestrichen werden - da die Anwendung
von Extrem-Düngung und Pflanzenschutzmittel, sowie Anbau invasiver Pflanzenarten
ebenso starken negativen Einfluss auf unsere Gewässer hat. Vorhandene Gärten sollten
möglichst verlegt und die Neuanlage von Gärten im Uferbereich generell verboten werden.
Zumindest sollte der 10 Meter Gewässerrandstreifen beachtet werden.

ZuS21

Die Streichung des Hinterliegergebrauchs begrüßen wir ausdrücklich, da es unsere
fachliche Begründung klar unterstreicht (eine Forderung unsererseits im Übrigen seit 15

Jahren).
DerAnliegergebrauch, der im Gemeingebrauch 519 HWG bishergeregelt ist, hat sich in der
Praxis und der Kontrolle derWasserentnahme nicht bewährt.
ln Gewässern dritter Ordnung wurde bisher die Entnahme durch elektrische Wasserpumpen
von den Behörden geduldet -zum Nachteil der Lebensgemeinschaften im und am Wasser.
Aus diesem Grund sollte eine Verbotsregelung für den Eigentümer- und Anliegergebrauch
im $ 21 mit aufgenommen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Däschler
Präsident
Verband Hessischer Fischer
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Stellungnahme des DWA Landesverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland 
zum 

Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des 
Hessischen Wassergesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften 

Drucks. 19/5462 
 

 
Der DWA LV HRPS begrüß t das Ziel der Landesregierung mit der Novelle des Hessischen Wassergesetzes der 
Verpflichtung aus der WRRL nachzukommen, den guten ökologischen und chemischen Zustand der oberirdischen 
Gewässer in Hessen herzustellen. 
 
Eine wesentliche Maß nahme zur Erreichung dieses Zieles durch die Novellierung des HWG ist die Funktion des 
Gewässerrandstreifens zu stärken, vorrangig der Ausdehnung des bisher geschützten Gewässerrandstreifens auch auf den 
Innenbereich in einer Breite von 5 Meter und dem Verbot des Einsatzes und der Lagerung von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln und des Pflügens im 4-Meter-Bereich. Die Breite des geschützten Gewässerrandstreifens gemäß  der 
Anlehnung an die Vorgaben der Düngeverordnung vom 26.05.2017 erscheint diskussionswürdig und sollte zumindest zur 
besseren Verständnis und Durchsetzbarkeit gemäß  §30 BauGB und §34 BauGB vereinheitlicht werden. Die Übergangsfrist 
für das Verbot des Pflügens im 4-Meter-Randstreifen (bis 2022) erscheint absolut ausreichend. Die Ausnahmen bei der 
kleingärtnerischen Nutzung sind wegen der potentiellen Gefährdungsmöglichkeiten durch Schadstoffeinträge aus unserer 
Sicht nicht nachvollziehbar. 
 
Der DWA LV begrüß t das Verbot weiterer Errichtungen oder Ä nderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen im 
Gewässerrandstreifen und ein Bauleitplanungsverbot allein schon aus Gründen der Gefährdung der 
Schadstoffkontamination und potentiellen Gefährdungen im Zuge von Hochwasserereignissen (Sicherung des 
Wasserabflusses, Nutzung des Auenbereiches als Retentionsraum). Die Neuregelungen im Rahmen der Aufgabe jeglicher 
landwirtschaftlicher Nutzung im Gewässerrandstreifen ab 2022 mit der Bereitstellung eines angemessenen Geldausgleiches 
und das Vorkaufsrecht für Flächen des Gewässerrandstreifens zugunsten der gewässerunterhaltungspflichtigen Kommunen 
wird von unserer Seite unterstützt. 
 
Die Ä nderung der Definition der Risikogebiete auß erhalb von Überschwemmungsgebieten von 
Wiederkehrwahrscheinlichkeiten eines Hochwassers von 200 auf 100 Jahren ist in unseren Augen wegen der 
prognostizierten und zu erwartenden Erhöhung der Variabilität der Hochwasserereignisse dringend geboten.  Die 
Neuregelung des Anliegergebrauches erscheint aus Sicht des DWA-LV im Sinne der ganzjährlichen ökologischen 
Funktionsfähigkeit auch kleinerer Fließ gewässer angebracht. Hinterlieger sollten nur durch Beantragung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis in Ausnahmefällen und nach Überprüfung der ökologischen Funktionsfähigkeit des 
Fließ gewässers eine Genehmigung der Wasserentnahme im Rahmen des Gemeingebrauchs oder für weitergehende 
Entnahmen erhalten.  
 
Die Anpassungen des Verfahrens zur Kostenbeteiligung des Landes an der Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und die 
Ergänzungen zur Überwachung von Abwasseranlagen (Kleinkläranlagen) erscheinen uns als sinnvoll und notwendig. Die 
weiteren Anpassungen und Ä nderungen aufgrund anderer landesgesetzlicher Regelungen und bundesrechtlicher 
Ä nderungen bzw. Neuregelungen unterstützen wir ohne Einschränkungen. 
 
 
Gez. 
Dipl.-Ing (FH) Vera Heckeroth 
Geschäftsführerin des DWA-Landesverbandes 
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland  
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Stellungnahme des VCI-Landesverbandes Hessen zum Gesetzent-
wurf für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Wasser-
gesetzes, (Stand 27.11.2017, Drucks. 19/5462) 
 
 
 
 

Vorbemerkung: 

Der jetzt zur Stellungnahme vorgelegte Entwurf enthä lt einige Ä nderungen gegenüber dem 
Entwurf vom Juli 2017. Jedoch wurden nicht alle für Industrieunternehmen relevanten Punk-
te, die wir dem Hessischen Umweltministerium übermittelt hatten, berücksichtigt. Nachfol-
gend sind diese Punkte zusammengefasst, mit der Bitte um Berücksichtigung. 

 

 

- §23 HWG neu: Die Regelungen im § 23 gehen weit über die Vorgaben des WHG 
hinaus und stellen für gewerbliche bzw. industrielle Anlieger an den Gewässern inak-
zeptable Verschärfungen dar. Es ist weder ein Bestandsschutz noch eine Abwägung 
der Verhä ltnismäß igkeit vorgesehen. 

- § 23 (1) HWG neu:  Im Zusammenspiel mit den Verboten nach § 23 (2) HWG neu 
und den Vorgaben aus § 38 (2) WHG ist ein nun neu definierter Gewässerrandstrei-
fen von 5 m Breite im Innenbereich (§ 34 BauGB) ab Böschungsoberkante gefordert, 
der für Unternehmen mit Hafenanlagen, wie z. B. den Industriepark Höchst, nicht ak-
zeptabel bzw. praktikabel ist. Das gesamte nördliche Mainufer des Industrieparks 
Höchst ist Hafengelände, teils mit Kaimauer, teils mit natürlicher Böschung mit 
Dalben und Stegen und Dutzenden baulichen und sonstigen Anlagen, die der Infra-
struktur des Industrieparks dienen. Gleiches gilt für das südliche Mainufer mit dem 
Süd-Hafen und Dutzenden baulichen und sonstigen Anlagen im Uferbereich.  
§ 23 (1) HWG neu sollte dahingehend ergänzt und präzisiert werden, dass Gewäs-
serrandstreifen im Bereich von Hafenanlagen und gewerblich bzw. industriell genutz-
ten Uferbereichen entfallen.  
Auf jeden Fall ist nicht allein auf eine bauliche Nutzung abzustellen, sondern sind 
auch die Einschränkungen für die Grünpflege in diesem Bereich (vgl. § 23 (2) HWG 
neu i. V. m. § 38 (4) WHG) zu betrachten. Eine Grünpflege im Hafenbereich und in 
den industriell genutzten Uferbereichen muss für den funktionalen Erhalt der Infra-
struktureinrichtungen möglich bleiben. 

 

- Zu § 23 (2) HWG neu: Die Verschärfungen gegenüber §38 Wasserhaushaltsge-
setz sind nicht gerechtfertigt. Der Ersatz des Genehmigungserfordernisses durch 
einen generellen Verbotstatbestand in § 23 (2) HWG neu ist abzulehnen. Jedes grö-
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ß ere Industriegebiet liegt wegen des Kühl- und Flusswasserbedarfs an einem größ e-
ren Gewässer und ist zwingend auf eine infrastrukturelle Nutzung des Uferbereichs 
und des Gewässerrandstreifens angewiesen. Um den Bestand und die zukünftige 
Entwicklung nicht zu gefährden, muss zumindest aufgenommen werden, dass § 23 
(2) Satz 1 Nr. 3 und 4 nicht für den Bereich von Hafenanlagen und gewerblich bzw. 
industriell genutzten Uferbereichen gilt oder die früheren Ausnahmeregelungen sind 
in Satz 1 Nr. 3 wieder aufzunehmen.  

 

- Zu § 23 (6) HWG neu:  Ein Vorkaufsrecht der Gemeinde ist abzulehnen, da es im Be-
reich von gewerblich bzw. industriell genutzten Uferbereichen beispielsweise auch die 
Übertragung des Grundstücks von der Muttergesellschaft auf eine Tochtergesell-
schaft oder die Rückübertragung an die Muttergesellschaft unnötig erschwert oder 
sogar unmöglich macht. Das kann je nach Einzelfall für die betroffenen Unternehmen 
einen äuß ert schwerwiegender Eingriff in die bestehenden Eigentumsverhä ltnisse 
bedeuten und einen direkten Einfluss auf deren unternehmerische Entscheidungs-
freiheit haben, zumal die Grundstücke unter den bisher geltenden Voraussetzungen 
erworben wurden, die ein gemeindliches Vorkaufsrecht nicht vorsahen. 

 

 
VCI-LVH, 16.02.2018 
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Hessischer Landtag 
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
 
 
 
Anhörung durch den Ausschuss zum Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur 
Änderung des Hessischen Wassergesetzes – Drucks. 19/5462 –  
 
 

Wettenberg/Echzell, 14.02.2018 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Gelegenheit zur Anhörung und Stellungnahme, die wir hiermit gerne 
gemeinsam nutzen.  
 
Wir begrüßen grundsätzlich eine Novellierung des Hessischen Wassergesetzes, wenngleich 
auch der Entwurf in einigen grundlegenden Punkten deutlich hinter den Erfordernissen für 
eine möglichst schnelle Erreichung eines „guten ökologischen Zustands“ der 
Oberflächengewässer in Hessen zurückbleibt. 
 
Die Bewertung der bundesdeutschen Wasserkörper zeigt, dass nur 8,2 Prozent das Bewirt-
schaftungsziel der Wasserrahmenrichtlinie erreichen und sich in einem "sehr guten" oder 
"guten ökologischen Zustand/Potenzial" befinden. 36,1 Prozent befinden sich in einem 
"mäßigen", 33,8 Prozent in einem "unbefriedigenden", und noch 19,2 Prozent in einem 
"schlechten ökologischen Zustand" (BMUB 2015, 2. Maßnahmenbericht).  

Wenn Fließgewässer in Deutschland den "guten ökologischen Zustand" nicht erreichen, liegt 
das meist an der unzureichenden Gewässerstruktur. Das bedeutet, dass naturnahe Lebens-
räume für die Tier- und Pflanzenwelt fehlen oder die Durchgängigkeit der Gewässer durch 
Querbauwerke unterbrochen ist. Ein weiterer Grund sind die hohen Nährstoffeinträge aus 
der Landwirtschaft und der Abwasserreinigung (BMUB 2015). 
 
Hauptursache für die Zielverfehlung der Grundwasserkörper beim „guten chemischen 
Zustand“ ist Nitrat im Grundwasser. Von den als "schlecht" eingestuften Grundwasser-
körpern verfehlen in Deutschland knapp 74 Prozent die Bewirtschaftungsziele wegen zu 
hoher Nitratkonzentrationen (BMUB 2015). 
 
Diese Zahlen dürften tendenziell auch für unser Bundesland Hessen zutreffen, auch wenn 
sich 2010 hinsichtlich der biologischen Gewässergüte 78 % der hessischen Gewässer 
bereits in einem guten bis sehr guten Zustand befanden und die Nitratproblematik in Hessen 
nicht flächendeckend eine Rolle spielt. 
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Zitat Begründung Gesetzentwurf: „Neben hydromorphologischen Beeinträchtigungen sind 
Belastungen durch Nährstoffe und z.T. auch Pflanzenschutzmittel der wesentliche Grund, 
warum Oberflächengewässer den guten Zustand bisher verfehlen. Zuviel Phosphor in den 
Oberflächengewässern ist ein maßgeblicher Faktor für deren mäßigen, unbefriedigenden 
oder sogar schlechten Zustand.“ 

Wie in der Begründung zum Gesetzentwurf richtigerweise betont wird, liegt der Schwerpunkt 
des Gesetzentwurfs auf der Fortschreibung der Regelungen für Gewässerrandstreifen (§ 
23).  
 
 
Vor dem Hintergrund der oben genannten Zusammenhänge und aus der Verpflichtung der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) den guten ökologischen und chemischen Zustand 
oberirdischer Gewässer (wieder-)herzustellen, nehmen wir wie folgt hauptsächlich zu dem 
Schwerpunkt des Gesetzentwurfs Stellung: 
 
Zitat Begründung Gesetzentwurf: „Mit (§ 21) Abs. 2 wird klargestellt, dass der Eigentümer- 
oder Anliegergebrauch nicht für Teiche, Teich- und Fischzuchtanlagen gilt. Anders als bei 
Wasserentnahmen zu Bewässerungszwecken handelt es sich hierbei um dauerhafte, 
regelmäßige Entnahmen, für die in einem Erlaubnisverfahren Regelungen getroffen werden 
müssen, um eine Beeinträchtigung des Gewässers zu verhindern. 
 
Die Regelung in § 21 Abs. 2 wird begrüßt. Ebenso die Regelungen zu § 22.  
 
Der Gewässerrandstreifen dient der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktion 
oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses und 
der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen. Für den guten ökologischen und 
chemischen Zustand oberirdischer Gewässer ist es daher erforderlich, die Funktion des 
Gewässerrandstreifens zu stärken. Mit der Neuregelung soll die Funktion des 
Gewässerrandstreifens zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie und zur 
Sicherstellung des Hochwasserabflusses verstärkt werden. 
 
Zitat Begründung Gesetzentwurf: „§ 23 Satz 1 Nr. 1 regelt das grundsätzliche Verbot des 
Einsatzes und der Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im 4 Meter Bereich, 
ausgenommen die genannten Wundverschlussmittel/Wildbissschutzmittel. Die Bezugnahme 
auf den 4 Meter Bereich erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben der Düngeverordnung vom 
26. Mai 2017 (BGBI. I S. 1305). 
Satz 1 Nr. 2 untersagt den Pflugeinsatz im 4 Meter Bereich ab dem Jahre 2022. Damit leistet 
die Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, denn 
der Eintrag von Boden in angrenzende Oberflächengewässer kann verringert werden. 
Gleichzeitig gewährleistet aber die zulässige Anwendung konservierender 
Bodenbearbeitungsverfahren die Fortsetzung der ackerbaulichen Nutzung der Fläche.  
Satz 1 Nr. 1 regelt das grundsätzliche Verbot des Einsatzes und der Lagerung von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln im 4 Meter Bereich, ausgenommen die genannten 
Wundverschlussmittel/Wildbissschutzmittel. Die Bezugnahme auf den 4 Meter Bereich 
erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBI. I S. 
1305). (…) ln der Regel wird damit nur ein kleiner, untergeordneter Teil des betroffenen 
Schlags in der Nutzung eingeschränkt. Soweit im Einzelfall eine unzumutbare 
Beeinträchtigung in Betracht kommen sollte, sind die Voraussetzungen einer Befreiung bzw. 
Entschädigung nach Abs. 3 und Abs. 4 in Verbindung mit § 38 WHG zu prüfen.“ 
 
Das angestrebte Ziel der Stärkung der Funktion des Gewässerrandstreifens wird durch die in 
§ 23 HWG getroffenen Regelungen nur mangelhaft umgesetzt und wird bis 2027 keine 
messbaren Erfolge erzielen. Für einen effizienten Schutz der Oberflächengewässer vor 
landwirtschaftlichen Beeinträchtigungen ist im Außenbereich im gesamten 10 m 
Gewässerrandstreifen (und fallweise darüber hinaus) ein Ackerbau- und Pflugverbot zu 
fordern. Pfluglose Ackerbaumethoden sind in der konventionellen Landwirtschaft fast 
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ausnahmslos nur mit einem entsprechend hohen Herbizideinsatz möglich. Die modernen 
Pflanzenschutzspritzen benötigen zwar geringere Spritzmittelmengen, jedoch kommt es 
durch die höher konzentrierten Spritzmittel und die stärkere Vernebelung (kleinere 
Tröpfchengröße) des Gemisches zu einer viel weiteren Verdriftung der Chemikalien. 
 
Darüber hinaus werden in der Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der 
guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung - DüV) in § 5 Besondere Vorgaben 
für die Anwendung von stickstoff- oder phosphathaltigen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln in Absatz 3 weitere Einschränkungen hinsichtlich 
einzuhaltender Abstände getroffen: 
 
Zitat DÜV § 5 (3) „Zur Vermeidung von Abschwemmungen in oberirdische Gewässer dürfen 
stickstoff- oder phosphathaltige Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und 
Pflanzenhilfsmittel auf Flächen, die innerhalb eines Abstandes von 20 Metern zur 
Böschungsoberkante eines solchen Gewässers eine Hangneigung von durchschnittlich 
mindestens zehn vom Hundert aufweisen (stark geneigte Flächen), innerhalb eines 
Abstandes von fünf Metern zur Böschungsoberkante nicht aufgebracht werden. Auf stark 
geneigten Ackerflächen dürfen ferner die in Satz 1 genannten Stoffe innerhalb eines 
Abstandes zwischen fünf und 20 Metern zur Böschungsoberkante“ (Zitat Ende) nur unter 
besonderen Auflagen aufgebracht werden. Solche definierten Einschränkungen fehlen in § 
23. 
 
Zitat Begründung Gesetzentwurf: „Gerade unbestellte Ackerflächen weisen ein hohes 
Potential zum Abschwemmen von Oberboden auf. Diese Situation wird sich infolge häufiger 
Starkregenereignisse verschärfen. lm Gewässer beeinträchtigt der Schlamm wichtige 
Lebensraumfunktionen. Gewässerrandstreifen mit einer geschlossenen Pflanzendecke 
tragen dazu bei, das Abschwemmen von Boden zu reduzieren.(…) Der mengenmäßige 
Anteil Ackerfläche im Gewässerrandstreifen ist gering (ca. 2.000 ha) und stellt, gemessen an 
der Gesamtackerfläche in Hessen (ca.477.000 ha) keine relevante Größe dar.“  
 
Gerade weil es sich mit ca. 2.000 ha Ackerfläche im Gewässerrandstreifen verglichen mit der 
Gesamtackerfläche um eine relativ geringe Fläche handelt, ist es unverständlich, warum 
diese potenzielle Belastungsquelle nicht so weit wie möglich ausgeschlossen wird. Der Blick 
ausschließlich auf den unmittelbaren Gewässerrandstreifen greift angesichts der erheblichen 
Verdriftung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und der Reichweite von 
Erosionsereignissen nach Starkregen außerdem zu Kurz. Dies umso mehr, da es in Hessen 
ca. 13.200 ha stark erosionsgefährdete Ackerflächen mit Gewässeranbindung gibt (Quelle: 
http://flussgebiete.hessen.de/information/massnahmenprogramm-2015-2021 / 
Maßnahmenprogramm, Anhang 3: Ergebnistabelle Maßnahmenprogramm 
Oberflächengewässer Stand: 14. Dezember 2015. Letzter Aufruf und download der Seite 
13.02.2018). 
 
Wir begrüßen die in § 23 getroffene Beibehaltung der bisherigen Festlegung des 
Gewässerrandstreifens im Außenbereich mit einer Breite von 10 Metern und die die neue 
Einbeziehung des lnnenbereichs (§§ 30 und 34 BauGB) mit einer Breite von 5 Metern.  
 
Gleichzeitig zeigt die Begründung die Schwierigkeit, gleichzeitig sowohl die Verbesserung 
der ökologischen Funktion eines Gewässers durch die Belassung eines naturnahen 
Uferbewuchses als auch den Hochwasserschutz durch die Vermeidung von 
Abflusshindernissen zu erreichen.  
 
Zitat Begründung Gesetzentwurf: „Die Möglichkeit der abweichenden Festlegung des 
Gewässerrandstreifens durch Rechtsverordnung wird beibehalten und erstreckt sich auch 
auf den neu einbezogenen lnnenbereich. Zuständig für die abweichende Festsetzung des 
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Gewässerrandstreifens im lnnenbereich ist die Wasserbehörde im Einvernehmen mit der 
Gemeinde.“ 
 
Durch die Regelung, dass die Wasserbehörde ausschließlich im Einvernehmen und nicht im 
Benehmen mit der Gemeinde handeln kann, wird es bis 2027 vermutlich zu keinen 
relevanten Verbesserungen kommen. 
 
Zitat Begründung Gesetzentwurf: „Satz 2 begrenzt das Verbot der Anwendung von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln und das Pflugverbot auf das fachlich Erforderliche. Die 
kleingärtnerische Nutzung erfasst - in Anlehnung an § 1 Bundeskleingartengesetz - die 
nichterwerbsmäßige gärtnerische Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von 
Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Erholung. Im Hinblick auf zu 
erwartenden begrenzten Auswirkungen der kleingärtnerischen Nutzung auf die 
Gewässerentwicklung ist die Privilegierung gerechtfertigt.“ 
 
Die Einschätzung hinsichtlich der vernachlässigbaren Auswirkungen der kleingärtnerischen 
Nutzung auf die ökologische Gewässerentwicklung wird nicht geteilt. Oftmals sind bei 
Kleingärten in unmittelbarer Gewässernähe erhebliche Beeinträchtigungen durch Gewässer- 
bzw. Uferverbaue oder den unkontrollierten Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 
(oftmals ohne Sachkundenachweis) festzustellen. Insbesondere in FFH-Gebieten mit den 
entsprechenden Gewässer-LRT und Anhang-Arten sollte diese Privilegierung im Sinne einer 
Gleichbehandlung von Landwirten und Kleingärtnern daher aufgehoben werden. 
 
 
Zitat Begründung Gesetzentwurf: zu Abs. 3: Die in § 38 Abs. 5 WHG geregelte Befugnis zur 
Befreiung im Einzelfall wird auch auf die Verbotsregelungen des neuen Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 erstreckt. Befreiungen kommen in Betracht bei unbilliger Härte im Einzelfall oder aus 
überwiegenden Gründen des Wohls der Allgemeinheit, wie etwa im Einzelfall der Errichtung 
von Fahrradwegen, soweit es sich um bauliche Anlagen handelt.  
 
Eine generelle Freistellung von Fahrradwegen im Bereich von Gewässerrandstreifen wird 
von uns abgelehnt. Hier ist eine Einzelfallentscheidung hinsichtlich der Lage (in 
Schutzgebieten), des Verlaufs und der Art des Fahrbahnbelags vorzuziehen. 
 
 
Zitat Begründung Gesetzentwurf: zu Abs. 4: Es wird eine Entschädigungsregelung für Fälle 
nicht entschädigungslos hinzunehmender Inhalts- und Schrankenbestimmung des 
Eigentums aufgenommen. Die Aufnahme der Entschädigungsregelung erfolgt für Fälle, in 
denen eine Befreiung nicht in Betracht kommt und außergewöhnliche Belastungen im 
Einzelfall einen Ausgleich für unzumutbare Beschränkungen des Eigentums begründen. 
Grundsätzlich ist dies ausgeschlossen bei dem Verbot der Ausweisung von Baugebieten 
nach § 23 Abs.2 Satz 1 Nr.4, da Erwartungen einer künftigen Nutzung nicht geschützt sind.  
 
Diese Regelung wird von uns mit getragen, wenn es sich um Einzelfälle und nachweislich 
um einen Ausgleich für unzumutbare Beschränkungen des Eigentums handelt. 
 
 
Zitat Begründung Gesetzentwurf: zu Abs. 4: zu Abs. 5: Neu aufgenommen wird eine 
Regelung für Fälle, in denen Flächeneigentümer/-nutzer eine Ackernutzung aufgeben und 
auf jegliche landwirtschaftliche Nutzung im 4 Meter Bereich des Gewässerrandstreifens 
verzichten. Die Vorschrift regelt nähere Maßgaben für einen Ausgleich bei freiwilliger 
Stilllegung von Ackerflächen ab 2022. 
 
Diese Regelung wird von uns aus den oben genannten Gründen abgelehnt, da es sich hi 
erbei um eine Subventionierung einer ohnehin verpflichtenden guten landwirtschaftlichen 
Praxis handelt (siehe Ausführungen zur DÜV oben). 
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Zitat Begründung Gesetzentwurf: zu Abs. 6:„Neu aufgenommen wird ein gesetzliches 
Vorkaufsrecht an Grundstücken im Gewässerrandstreifen. Die Schutzfunktion des 
Gewässerrandstreifens soll gestärkt werden. Für die eigendynamische Entwicklung der 
Gewässer ist es von eine herausragender Bedeutung, dass gewässernahe Grundstücke zur 
Verfügung stehen. Das Vorkaufsrecht wird zugunsten der Kommunen als Träger der 
Gewässerunterhaltung eingeräumt und erstreckt sich auf Flächen, auf denen sich der 
Gewässerrandstreifen befindet (Satz 1). Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sind 
Regelungen zu Teilflächen (Satz 2 und 3) und weitere Vorgaben zur Ausübung des 
Vorkaufsrechts aufgenommen. Materielle Voraussetzung für die Ausübung des 
Vorkaufsrechts ist die Erforderlichkeit zum Schutz des Gewässers (Satz 6). Dies gilt 
insbesondere bei Defiziten an Gewässern. Hierzu zählen zum Beispiel Maßnahmen der 
Gewässerentwicklung, die im Maßnahmenprogramm enthalten sind.  
 
Die Regelung zum Vorkaufsrecht wird von uns begrüßt. 
 
 
Zitat Begründung Gesetzentwurf: zu Abs. 4: Zu Nr. 8 (§ 24): Die Änderung ist zur Sicherung 
der ökologischen Gewässerentwicklung erforderlich. Eine Privilegierung der 
Berücksichtigung der Belange der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der 
Gewässerunterhaltung ist nicht gerechtfertigt; im Gegensatz zu den anderen aufgeführten 
Belangen, die gewässergebunden sind, trifft dies für die Land- und Forstwirtschaft nicht zu. 
 
Diese Regelung wird von uns begrüßt. 
 
 

 
 

Dr. Jörg Weise 
  
Geschäftsführer 
BVNH 
 
 
 

 
 
Oliver Conz 
 
Vorsitzender  
HGON  
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16. Februar 2018 

Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. 
 
STELLUNGNAHME 

Begründung: 

Insbesondere bei abweichenden Gewässerrandstreifen ist die Erhaltung bzw. Erreichung 

des guten chemischen Zustands von Gewässern von zentraler Bedeutung. So darf eine Ver-

ringerung der Breite des Gewässerrandstreifens nur in Ausnahmefällen zulässig sein, wenn 

der gute chemische Zustand im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erhalten bleibt 

bzw. erreicht wird. Sollte dies nicht der Fall sein, darf eine Verringerung der Mindestbreite 

von Gewässerrandstreifen unter keinen Umständen zulässig sein. 

§ 23 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 HWG sollte in folgende Fassung geändert werden: 

„1. der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in einem Bereich 

von zehn Metern, im Innenbereich von fünf Metern; § 38 Abs. 2 Satz 2 des Wasser-

haushaltsgesetzes gilt entsprechend,“ 

Begründung: 

Schadstoffeinträge aus diffusen Quellen dominieren inzwischen in nahezu allen Bereichen 

die Gesamtschadstoffeinträge in Gewässern und stellen somit ein erhebliches Problem für 

den Gewässerschutz und die Wasserversorgung dar. Dies ist auch Ergebnis der Bestands-

aufnahme der WRRL in Hessen. Vor diesem Hintergrund ist dringend geboten, den Eintrag 

aus diffusen Quellen durch ein umfassendes Verbot für die Verwendung von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln innerhalb von Gewässerrandstreifen zu vermindern. Die im Gesetz-

entwurf vorgesehene Ausnahme Wundverschlussmitteln sowie Mitteln zur Verhütung von 

Wildschäden ist zudem kritisch anzusehen und folglich zu streichen, da diese in ihrer stoffli-

chen Wirksamkeit identisch mit den übrigen Stoffen sind, deren Anwendung und Lagerung 

hier grundsätzlich ausgeschlossen ist. Darüber hinaus sollte das Lagerungs- und Anwen-

dungsverbot in einem zehn Meter breiten Schutzbereich auch dann gelten, wenn von der 

grundsätzlich vorgegebenen Breite des Gewässerrandstreifens entsprechend der Regelung 

in § 23 Abs. 1 Satz 2 abgewichen wird. 
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16. Februar 2018 

Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. 
 
STELLUNGNAHME 

werden sollte. Daher ist die öffentliche Wasserversorgung zusätzlich in die Vorschrift aufzu-

nehmen. 

§ 24 Abs. 2 Satz 1 HWG sollte wie folgt konkretisiert werden: 

„Natürliche Gewässer, die sich nicht in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, 

sind, sofern nicht überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der 
öffentlichen Wasserversorgung, entgegenstehen, in einem angemessenen Zeitraum wie-

der in einen naturnahen Zustand zurückzuführen (Renaturierung).“ 

Begründung 

Der in § 24 Abs. 2 Satz 1 HWG verwendete Begriff des „Wohls der Allgemeinheit“ sollte im 

Zusammenhang mit Oberflächengewässern konkretisiert werden, um die besondere Rolle 

und Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung für das Allgemeinwohl zu verdeutlichen. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass sich Maßnahmen zur Renaturierung unter 

Umständen sogar negativ auf die Beschaffenheit eines Gewässers auswirken können. Dabei 

ist insbesondere die Wechselwirkung zwischen Oberflächengewässer und Grundwasser von 

zentraler Bedeutung. So können im Wege einer Renaturierung ausgelöste qualitative Beein-

trächtigungen eines Oberflächengewässers durchaus auch die Grundwasserqualität infolge 

einer Versickerung spürbar beeinträchtigen, was im Ergebnis die öffentliche Wasserversor-

gung gefährden kann. 

Ferner sind abwasserbeeinflusste Fließgewässer, die durch Infiltration die Grundwasser-

qualität durch Stoffeinträge nachteilig beeinflussen, vorrangig mit dem Ziel der Verminderung 

des Stoffeintrags zu bewirtschaften. Es sind die identifizierten kritischen Gewässerabschnitte 

unter Berücksichtigung bereits geplanter oder zu planender Renaturierungsmaßnahmen da-

hingehend zu entwickeln und zu verändern, dass die Entwicklungsmaßnahmen auch zur 

Verhinderung eines Schadstoffeintrages beitragen. Die Auswahl der Maßnahmen und die 

Festlegung der zeitlichen Abfolge in der Umsetzung der Maßnahmen sind unter den Beteilig-

ten (Wasserbehörden, Gesundheitsämter, Naturschutzbehörden, HLNUG, Unterhaltungs-

verbände, WVUs) abzustimmen. 
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16. Februar 2018 

Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. 
 
STELLUNGNAHME 

Derartige Unsicherheiten gilt es durch Aufnahme einer Verpflichtung zur Festsetzung von 

Wasserschutzgebieten in § 33 Abs. 1 HWG zu beheben. 

Darüber hinaus entfaltet eine Schutzgebietsverordnung nicht die beabsichtigte Schutzwir-

kung, wenn die Einhaltung der Ver- und Gebote nicht regelmäßig durch die Wasserbehörde 

kontrolliert wird. Um den beabsichtigten Schutz der Gewässer zu gewährleisten, ist daher 

eine Verpflichtung der Wasserbehörde zur Kontrolle aufzunehmen. 

Außerdem ist auch bei bereits ausgewiesenen Wasserschutzgebieten sicherzustellen, dass 

deren Schutzgebietsverordnungen erforderlichenfalls aktualisiert werden. 

§ 33 Abs. 1 Satz 2 HWG sollte ersatzlos gestrichen werden 

Begründung 

Der bisherige Satz 2 des § 33 Abs. 1 HWG sollte gestrichen werden, da es sich beim Ge-

wässerschutz um eine staatliche Aufgabe handelt. Die Kosten, die für die Bescheidung von 

Wasserschutzgebieten anfallen, sollten daher nicht beim Wasserversorger liegen. 

§ 33 Abs. 1 Satz 3 HWG sollte in folgender Fassung ergänzt werden: 

„Bei Baumaßnahmen Dritter in Wasserschutzgebieten ist zu Lasten des Vorhabenträgers der 

besondere Schutz der Gewässer durch eine Überprüfung der Bauplanungs- und Ausfüh-

rungsunterlagen sowie eine Bauüberwachung von unabhängiger Seite sicherzustellen.“ 

Begründung 

Aufgrund der stetig gewachsenen Anzahl von Baumaßnahmen Dritter in Wasserschutzgebie-

ten ist eine hinreichende Kontrolle der gewässerschutzkonformen Durchführung von Bau-

maßnahmen dringend geboten. Insbesondere im Sinne der Umsetzung der WRRL ist es 

notwendig, die Überwachung von Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten deutlich zu ver-

bessern. In der bisherigen Praxis ist dies nicht ausreichend gesichert gewesen, daher sollten 

Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten künftig durch unabhängige Sachverständige unter 

dem Aspekt des Schutzes der Gewässer begleitet und überprüft werden. 
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16. Februar 2018 

Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. 
 
STELLUNGNAHME 

Ein Ausgleich für Anforderungen im Rahmen der Umsetzung der WRRL kann jedenfalls nicht 

von Wasserversorgungsunternehmen erfolgen, da es sich um Maßnahmen des allgemeinen 

Gewässerschutzes nach der WRRL handelt. Dies wäre weder verhältnismäßig noch zumut-

bar. 

Des Weiteren sollte in § 34 Abs. 1 HWG der Begriff der „ordnungsgemäßen Land- und 

Forstwirtschaft“ konkret definiert werden, da der geregelte Sachverhalt in der Praxis ohne  

eine eindeutige Konkretisierung dieser Begriffe kaum handhabbar ist und regelmäßig zu An-

wendungsschwierigkeiten führt. 

§ 34 Abs. 3 Satz 5 HWG sollte ersatzlos gestrichen werden 

Begründung 

Eine wasserrechtliche Sonderregelung zur Verzinsung im Fall des Verzugs einer Aus-

gleichszahlung ist keinesfalls erforderlich, sodass § 34 Abs. 3 Satz 5 HWG ersatzlos gestri-

chen werden sollte. 

§ 34 Abs. 5 HWG sollte wie folgt formuliert werden: 

„Die mit der Überwachung betrauten Behörden sowie die nach § 32 zur Eigenkontrolle ver-

pflichteten Unternehmen sind befugt, Boden-, Pflanzen-, Düngemittel- und Pflanzenschutz-

mittelproben ohne Ausgleich zu entnehmen oder vom Eigentümer oder, soweit die Nutzung 

durch einen anderen erfolgt, vom Nutzungsberechtigten anzufordern.“ 

Begründung 

Neben den mit der Überwachung betrauten Behörden sollten auch die nach § 32 zur Eigen-

kontrolle verpflichteten Unternehmen jederzeit und ohne Ausgleich die Möglichkeit zur Kon-

trolle haben. 
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Der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. 

(LDEW) vertritt die Interessen der hessischen und rheinland-pfälzischen Unternehmen der 

Energie- und Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung. Zu diesen Unternehmen 

zählen auch die Unternehmen der hessischen Wasserwirtschaft. Die im LDEW zusammen-

geschlossenen Wasserversorger und Abwasserentsorger in Hessen sind direkt von den Re-

gelungen des Hessischen Wassergesetzes (HWG) betroffen und beteiligen sich deshalb 

gerne an der Verbändeanhörung zum Gesetzentwurf zur Änderung des HWG vom 5. Febru-

ar 2015. 

Wir erlauben uns, die Gelegenheit zu nutzen und neben unseren Anmerkungen zum Ge-

setzentwurf weitere Hinweise und Änderungsvorschläge in Bezug auf andere Vorschriften 

des HWG in dieser Stellungnahme vorzubringen. Wir bitten um Berücksichtigung unserer 

Anmerkungen und Vorschläge im weiteren Gesetzgebungsprozess. 

 

Anmerkungen zum Gesetzentwurf zur Änderung des § 54 HWG – Maßnahmenpro-
gramm und Bewirtschaftungsplan 

Der LDEW begrüßt die vorgesehene Neufassung der § 54 HWG. Die Änderungsvorschläge 

sollten zu einer Vereinfachung des Veröffentlichungsprozesses von Maßnahmenprogramm 

und Bewirtschaftungsplan für die Verwaltung führen sowie Bürgern und Interessierten einen 

einfacheren Zugang zu den Dokumenten verschaffen. Der LDEW befürwortet grundsätzlich 

Maßnahmen zum Bürokratieabbau. 

 

Weitere Hinweise und Änderungsvorschläge zu einzelnen Vorschriften des HWG 

I. Änderungsvorschlag zu § 1 HWG – Anwendungsbereich 

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 HWG sollte ersatzlos gestrichen werden 

Begründung: 

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 HWG sieht vor, dass „Straßengräben als Bestandteil von Straßen“ aus dem 

Geltungsbereich des WHG und des HWG ausgenommen werden sollen. Die Herausnahme 

von Straßenseitengräben aus dem Wasserrechtsregime ist jedoch angesichts des Risikos 

von potentiellen Beeinträchtigungen der Wasserqualität nicht gerechtfertigt. In diesem Zu-

sammenhang sind häufig Versickerungen sowie die Wechselwirkung mit dem Grundwasser 

von zentraler Bedeutung, da sich diese Aspekte sehr nachteilig auf die Qualität des Grund-
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wassers auswirken können. Vor diesem Hintergrund ist der Ansatz von wasserwirtschaftli-

chen Maßstäben dringend geboten. 

 

II. Änderungsvorschlag zu § 5 HWG – Gewässerveränderungen 

§ 5 Abs. 2 Satz 3 HWG sollte wie folgt konkretisiert werden: 

„Der frühere Zustand ist von der oder dem Unterhaltungspflichtigen nach § 25 Abs. 1 bis 3 

wieder herzustellen, wenn es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die öffentliche 
Wasserversorgung, erfordert oder die Wasserbehörde dies verlangt.“ 

Begründung: 

Die öffentliche Wasserversorgung stellt einen besonders herausragenden Belang des Allge-

meinwohls dar. Es ist erforderlich, dies auch im Gesetz zu hinterlegen, um deutlich zu ma-

chen, dass die öffentliche Wasserversorgung auch im Allgemeinwohl eine Vorrangstellung 

einnimmt. In den verschiedenen Zusammenhängen, in denen der Begriff „Wohl der Allge-

meinheit“ verwendet wird, ist jeweils zu verdeutlichen, dass in immer dichter genutzten Ge-

bieten mit intensiveren Interessenskonflikten die Sicherstellung der öffentlichen Wasserver-

sorgung zuerst betrachtet werden muss. 

Des Weiteren sollte die bisherige Formulierung, welche für die Entstehung der Wiederher-

stellungspflicht aufgrund der Verwendung des Wortes „und“ erforderte, dass „die Wasserbe-

hörde [Wiederherstellung] verlangt“, geändert werden, sodass künftig allein das Vorliegen 

von Allgemeinwohlbelangen ausreicht, um die Widerherstellungspflicht zu begründen. 

 

III. Änderungsvorschlag zu § 23 HWG – Gewässerrandstreifen 

a) § 23 Abs. 1 Satz 4 HWG sollte in folgender Fassung ergänzt werden: 

„Bei der Festlegung einer abweichenden Breite durch Rechtsverordnung ist sicherzustellen, 

dass bei abweichenden Gewässerrandstreifen vorrangig der gute chemische Zustand er-

reicht wird bzw. die Erhaltung des guten chemischen Zustandes nicht gefährdet wird.“ 

Begründung: 

Insbesondere bei abweichenden Gewässerrandstreifen ist die Erhaltung bzw. Erreichung 

des guten chemischen Zustands von Gewässern von zentraler Bedeutung. So darf eine Ver-

ringerung der Breite des Gewässerrandstreifens nur in Ausnahmefällen zulässig sein, wenn 

der gute chemische Zustand im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erhalten bleibt 
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bzw. erreicht wird. Sollte dies nicht der Fall sein, darf eine Verringerung der Mindestbreite 

von Gewässerrandstreifen unter keinen Umständen zulässig sein. 

b) § 23 Abs. 1 Satz 5 HWG sollte in folgender Fassung ergänzt werden: 

„Innerhalb von Gewässerrandstreifen ist die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und 

Düngemitteln verboten.“ 

Begründung: 

Schadstoffeinträge aus diffusen Quellen dominieren inzwischen in nahezu allen Bereichen 

die Gesamtschadstoffeinträge in Gewässer und stellen somit ein erhebliches Problem für 

den Gewässerschutz und die Wasserversorgung dar. Dies ist auch Ergebnis der Bestands-

aufnahme der WRRL in Hessen. Vor diesem Hintergrund ist dringend geboten, den Eintrag 

aus diffusen Quellen durch ein umfassendes Verbot für die Verwendung von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln innerhalb von Gewässerrandstreifen zu vermindern. 

c) § 23 Abs. 3 Nr. 10 HWG sollte wie folgt ergänzt werden: 

„die Gewässereigenschaft und die öffentliche Wasserversorgung nicht nachteilig beein-

flusst wird.“ 

Begründung: 

Aus der Bebauung in Gewässerrandstreifen können unter Umständen wesentliche nachteili-

ge Auswirkungen für die öffentliche Wasserversorgung resultieren, sodass diesbezüglich die 

vorgeschlagene Ergänzung zum Schutz der öffentlichen Wasserversorgung notwendig ist. 

 

IV. Änderungsvorschlag zu § 24 HWG – Unterhaltung und Renaturierung oberirdi-
scher Gewässer 

a) § 24 Abs. 1 Nr. 1 HWG sollte wie folgt formuliert werden: 

„den Belangen der öffentlichen Wasserversorgung, der Fischerei, der Energieerzeugung 

und der Erholung in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen,“ 

Begründung: 

Die Worte „der Land- und Forstwirtschaft“ sollten in § 24 Abs. 1 Nr. 1 HWG gestrichen wer-

den, da das Erreichen eines guten ökologischen Zustands der Gewässer ein wesentliches 

Schutzziel des HWG in Verbindung mit der WRRL darstellt und insbesondere die Landwirt-

schaft deutlich mit diesem Ziel in Konflikt tritt. Die bislang geltende Einschränkung, dass den 
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Belangen der Landwirtschaft Rechnung zu tragen ist, sollte daher angesichts des durch das 

HWG und die WRRL forcierten Gewässerschutzes nicht erhalten bleiben. 

Zudem sollte die öffentliche Wasserversorgung als besonderer Bestandteil des Allgemein-

wohls bei der Unterhaltung und Renaturierung von oberirdischen Gewässern in ausreichen-

dem Maße berücksichtigt werden. Daher ist die öffentliche Wasserversorgung zusätzlich in 

die Vorschrift aufzunehmen. 

b) § 24 Abs. 2 Satz 1 HWG sollte wie folgt konkretisiert werden: 

„Natürliche Gewässer, die sich nicht in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, 

sind, sofern nicht überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der 
öffentlichen Wasserversorgung, entgegenstehen, in einem angemessenen Zeitraum wie-

der in einen naturnahen Zustand zurückzuführen (Renaturierung).“ 

Begründung: 

Der in § 24 Abs. 2 Satz 1 HWG verwendete Begriff des „Wohls der Allgemeinheit“ sollte im 

Zusammenhang mit Oberflächengewässern konkretisiert werden, um die besondere Rolle 

und Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung für das Allgemeinwohl zu verdeutlichen. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass sich Maßnahmen zur Renaturierung unter 

Umständen sogar negativ auf die Beschaffenheit eines Gewässers auswirken können. Dabei 

ist insbesondere die Wechselwirkung zwischen Oberflächengewässer und Grundwasser von 

zentraler Bedeutung. So können im Wege einer Renaturierung ausgelöste qualitative Beein-

trächtigungen eines Oberflächengewässers durchaus auch die Grundwasserqualität infolge 

einer Versickerung spürbar beeinträchtigen, was im Ergebnis die öffentliche Wasserversor-

gung gefährden kann. 

 

V. Änderungsvorschlag zu § 28 HWG – Grundwasserentnahme und -neubildung 

a) § 28 Abs. 1 HWG sollte wie folgt formuliert werden: 

„Bei beabsichtigten Grundwasserentnahmen von über 10 Mio. m³ pro Jahr und Entnahme-

gebiet oder wenn eine wesentliche Beeinträchtigung des Wasser- oder Naturhaushalts zu 

besorgen ist, sind auf Kosten der Antragstellerin oder des Antragstellers die erforderlichen 

Ermittlungen zur Feststellung des Zustands zum Zeitpunkt der Antragstellung durchzuführen 

und die Ergebnisse darzustellen.“ 
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Begründung: 

§ 28 Abs. 1 HWG gibt vor, unter welchen Bedingungen eine Ermittlung zur Feststellung des 

Zustandes des Gewässer- und Naturhaushaltes erfolgen sollte. Diesbezüglich sollten die 

Vorgaben des HWG mit den Regelungen des UVP-Gesetzes harmonisiert werden. Daher 

sollte im Einklang mit dem UVP-Gesetz der Wert von 10 Mio. m³ pro Jahr eingesetzt werden. 

b) § 28 Abs. 2 HWG sollte wie folgt formuliert werden: 

„Erlaubnisse und Bewilligungen für Grundwasserentnahmen dürfen nur erteilt werden, wenn 

die Antragstellerin oder der Antragssteller den Bedarf nachgewiesen hat.“ 

Begründung: 

Die Anforderung der ursprünglichen Fassung, den Verbrauch und Verlust von Wasser so 

gering wie technisch möglich und zumutbar zu halten, ist weit überhöht und sollte daher ge-

strichen werden. Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) enthält mit § 50 Abs. 3 bereits eine 

umfängliche Regelung zum sorgsamen Umgang mit Wasser und den dazu erforderlichen 

Maßnahmen. Darüber hinaus entspricht eine etwaige Formulierung wie „so gering wie tech-

nisch möglich“ mindestens dem Niveau „Stand von Wissenschaft und Technik“ und liegt da-

mit weit über dem Niveau der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Vor diesem Hin-

tergrund ist die bislang geltende Anforderung weder akzeptabel noch in der Praxis umsetz-

bar. Siehe zudem auch die Begründung zum Änderungsvorschlag zu § 36 HWG. 

 

VI. Änderungsvorschlag zu § 30 HWG – Öffentliche Wasserversorgung 

§ 30 Abs. 6 HWG sollte in folgender Fassung ergänzt werden: 

„Für Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung, der öffentlichen Abwasserbeseitigung, ei-

nes Gewässerausbaus, der dem Wohl der Allgemeinheit dient, sowie für Vorgaben zum 

Schutz vor oder zum Ausgleich von Beeinträchtigungen des Natur- und Wasserhaushalts 

durch Wasserentzug ist die Beschränkung oder Entziehung von Grundeigentum oder Rech-

ten am Grundeigentum im Wege der Enteignung zulässig. Das Hessische Enteignungsge-

setz ist anzuwenden.“ 

Begründung: 

Zur dauerhaften Gewährleistung der öffentlichen Wasserversorgung sollte ein Enteignungs-

tatbestand in das HWG aufgenommen werden. Für den Strom- und Gasversorgungsbereich 

bestehen auf Bundesebene aufgrund der einschlägigen Bestimmungen des EnWG bereits 

gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen zur Enteignung. Zugunsten der öffentlichen Wasser-
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versorgung, welche sich mit dem wichtigsten Lebensmittel befasst und somit für das Wohl 

der Allgemeinheit mindestens so bedeutsam ist wie die öffentlichen Strom- und Gasversor-

gung, muss daher zwangsläufig eine vergleichbare Enteignungsmöglichkeit gesetzlich eröff-

net sein. 

Zudem sind bereits in den Landeswasser- bzw. Landesenteignungsgesetzen diverser Bun-

desländer Ermächtigungsgrundlagen zur Enteignung ausdrücklich vorgesehen, während in 

Hessen die Möglichkeit der Enteignung zum Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung 

bislang weder im HWG noch im HEG ausdrücklich eröffnet wurde. Diesen Missstand gilt es 

durch die Schaffung einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage im HWG zu beseitigen. 

Die Schaffung einer Enteignungsmöglichkeit zum Zwecke der öffentlichen Wasserversor-

gung ist darüber hinaus erforderlich. Denn lediglich im Wege der Enteignung können Versor-

gungsunternehmen eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zwangsweise erlangen, wel-

che gegenwärtig das einzige Mittel zur dauerhaften Besicherung von Versorgungsanlagen 

darstellt. Ein wasserrechtliches Zwangsrecht weist hingegen diverse Schwächen auf und 

kann daher den Sicherheitsgrad einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit nicht erreichen. 

So reichen wasserrechtliche Duldungsanordnungen unter Umständen nicht aus, um dauer-

haft die Besicherung von Versorgungsanlagen zu gewährleisten, da sie als behördliche An-

ordnung regelmäßig das Risiko eines Widerrufs beinhalten. Darüber hinaus verfügen Dienst-

barkeitsberechtigte im Fall einer potentiellen Beeinträchtigung ihrer Rechte über ausreichend 

eigene Abwehransprüche aus § 1090 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 1027, 1004 BGB, sodass sie 

selbständig die Unterlassung bzw. Beseitigung einer etwaigen Beeinträchtigung einfordern 

können. Aus einer wasserrechtlichen Duldungsanordnung können hingegen keine vergleich-

baren eigenen Abwehrrechte hergeleitet werden. Zudem bietet eine beschränkt persönliche 

Dienstbarkeit auch im Fall einer Leitungsverlegung dem betroffenen Dienstbarkeitsberechtig-

ten einen ausreichenden Investitionsschutz, da die Kostenfolge in solchen Fällen beim 

Grundstückeigentümer liegt, sofern dieser die Verlegung veranlasst hat. Auch Grundstücks-

veräußerungen stellen für die Besicherung von Versorgungsanlagen kein Risiko dar, sofern 

diese Anlagen durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit sowie die damit verbundene 

Grundbucheintragung dauerhaft besichert wurden. Vor diesem Hintergrund ist die Neuauf-

nahme einer Enteignungsvorschrift in das HWG dringend geboten. 
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VII. Änderungsvorschlag zu § 32 HWG – Eigenkontrolle 

§ 32 Abs. 1 Satz 3 HWG sollte in folgender Fassung ergänzt werden: 

„Wird im Einzugsbereich einer Gewinnungsanlage das Gefährdungspotenzial für Verunreini-

gungen und andere für die Wassergewinnung nachteilige Veränderungen durch Dritte er-

höht, so trifft den Dritten die Pflicht zum Ausgleich der insoweit erhöhten Kosten der Eigen-

überwachung des Unternehmens der Wasserversorgung.“ 

Begründung: 

Die Überwachungspflicht von möglichen Auswirkungen grundwassergefährdender Maßnah-

men in Wasserschutzgebieten sollte verursachergerecht zu Lasten der Vorhabenträger ge-

hen. Durch Veränderungen in Wasserschutzgebieten infolge der Errichtung neuer Bauwerke, 

ICE-Trassen, Straßen, etc. besteht eine immer größere Gefahrenlage, die somit einen er-

höhten Überwachungsbedarf auslöst. Die daraus resultierenden Überwachungskosten soll-

ten durch den Verursacher der erhöhten Gefahren getragen werden. Hierfür benötigen die 

Unternehmen der öffentlichen Wasserversorgung eine klare Rechtsgrundlage im HWG. 

 

VIII. Änderungsvorschlag zu § 33 HWG – Wasserschutzgebiete 

a) Als neuer Satz 1 des § 33 Abs. 1 HWG sollte Folgendes eingefügt werden, sodass 
der bisherige Satz 1 zu Satz 2 wird: 

„Soweit die in § 51 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 

2585), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2014 (BGBl. I S. 1724), 

genannten Gründe dies erfordern, ist durch die Wasserbehörde im Rahmen einer Rechts-

verordnung ein Wasserschutzgebiet festzusetzen.“ 

Begründung: 

Soweit es das Wohl der Allgemeinheit aus den in § 51 Abs. 1 WHG genannten Gründen er-

fordert, ist von zentraler Bedeutung, dass die zuständige Wasserbehörde zur Ausweisung 

eines Wasserschutzgebietes verpflichtet ist. Daher sollte für diese Fälle eine entsprechende 

Verpflichtung zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten in das HWG aufgenommen wer-

den. Wasserschutzgebiete sind ein wesentliches Element des vorsorgenden Gewässer-

schutzes. Sie sind unverzichtbar, um die öffentliche Wasserversorgung möglichst naturnah 

und langfristig sicherzustellen. Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten soll nach den 

Vorgaben des technischen Regelwerkes erfolgen. Mit dem DVGW-Merkblatt W 101 „Richtli-

nien für Wasserschutzgebiete" besteht eine Handlungsanweisung für die Bemessung und 
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Festsetzung von Wasserschutzgebieten, in der u.a. beschrieben wird, unter welchen Bedin-

gungen die Ausweisung eines Wasserschutzgebiets erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund 

geht es bei der Implementierung einer Festsetzungspflicht für Wasserschutzgebiete im HWG 

somit nicht darum, dass diese generell ausgewiesen werden können, wie in § 51 Abs. 1 

WHG formuliert. Vielmehr gilt es im Rahmen des Regelungsregimes des HWG sicherzustel-

len, dass Wasserschutzgebiete künftig gemäß der allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik ausgewiesen werden müssen, wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert. Die bislang 

geltende Rechtslage führte in der Praxis häufig zu Konfliktsituationen für Wasserversorger, 

wenn diese gemäß den Vorgaben des DVGW-Merkblatt W 101 ein Schutzgebiet beantrag-

ten, und die für die Festsetzung zuständige Behörde eine entsprechende Ausweisung vor 

dem Hintergrund der „Kann"-Formulierung im WHG verweigerte. Derartige Unsicherheiten 

gilt es durch Aufnahme einer Verpflichtung zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten in 

§ 33 Abs. 1 HWG zu beheben. 

b) § 33 Abs. 1 Satz 2 HWG sollte ersatzlos gestrichen werden 

Begründung: 

Der bisherige Satz 2 des § 33 Abs. 1 HWG sollte gestrichen werden, da es sich beim Ge-

wässerschutz um eine staatliche Aufgabe handelt. Die Kosten, die für die Bescheidung von 

Wasserschutzgebieten anfallen, sollten daher nicht beim Wasserversorger liegen. 

c) § 33 Abs. 1 Satz 5 HWG sollte in folgender Fassung ergänzt werden: 

„Bei Baumaßnahmen Dritter in Wasserschutzgebieten ist zu Lasten des Vorhabenträgers der 

besondere Schutz der Gewässer durch eine Überprüfung der Bauplanungs- und Ausfüh-

rungsunterlagen, sowie eine Bauüberwachung von unabhängiger Seite sicherzustellen.“ 

Begründung: 

Aufgrund der stetig gewachsenen Anzahl von Baumaßnahmen Dritter in Wasserschutzgebie-

ten ist eine hinreichende Kontrolle der gewässerschutzkonformen Durchführung von Bau-

maßnahmen dringend geboten. Insbesondere im Sinne der Umsetzung der WRRL ist es 

notwendig, die Überwachung von Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten deutlich zu ver-

bessern. In der bisherigen Praxis ist dies nicht ausreichend gesichert gewesen, daher sollten 

Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten künftig durch unabhängige Sachverständige unter 

dem Aspekt des Schutzes der Gewässer begleitet und überprüft werden. 
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IX. Änderungsvorschlag zu § 34 HWG – Ausgleich, Vergütung für Wasserdienstleis-
tungen 

Diese Vorschrift bedarf in mehreren Punkten der Klarstellung und Differenzierung. 

a) Änderung der Paragrafenüberschrift: 

In der Paragrafenüberschrift sollte das Wort „Wasserdienstleistungen“ durch die Worte „Be-

wirtschaftungseinschränkung in Wasserschutzgebieten“ ersetzt werden, sodass die Paragra-

fenüberschrift wie folgt lautet: „Ausgleich, Vergütung für Bewirtschaftungseinschränkungen in 

Wasserschutzgebieten“. 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Formulierung „Ausgleich, Vergütung für Bewirtschaftungseinschränkung 

in Wasserschutzgebieten“ beschreibt den Regelungsgehalt der Vorschrift deutlicher und zu-

treffender. Zudem ist bei Verwendung des Begriffs „Wasserdienstleistung“ die jüngste 

Rechtsprechung des EuGH (11.09.2014, C-525/12) zur Begriffsbestimmung von „Wasser-

dienstleistungen“ zu beachten, welche u. a. die enge Auslegung dieses Begriffs als zulässig 

bestätigte. Vor diesem Hintergrund sollte die Paragrafenüberschrift gemäß der oben vorge-

schlagenen Formulierung angepasst werden, da die Regelungen des § 34 HWG keine 

„Wasserdienstleistungen“ im Sinne des Art. 2 Nr. 38 WRRL betreffen. 

b) § 34 Abs. 1 HWG sollte wie folgt formuliert werden; darüber hinaus sollte eine Be-
griffsdefinition der „ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft“ ergänzt wer-
den: 

„Verbote und Beschränkungen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln stehen den 

Schutzbestimmungen des § 52 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes gleich. Der Ausgleich 

bemisst sich nach den Ertragseinbußen gegenüber einer ordnungsgemäßen land- und forst-

wirtschaftlichen Nutzung; ersparte Aufwendungen sind anzurechnen. Ein Ausgleich für wirt-

schaftliche Nachteile von Bewirtschaftungsanforderungen wird nicht geleistet, wenn die An-

forderungen zur Erreichung und Erhaltung des guten chemischen Zustandes des Grundwas-

serkörpers im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie erforderlich sind.“ 

Begründung: 

Mit Blick auf die erwerbsgärtnerische Nutzung sollte der bisherige des § 34 Abs. 1 Satz 1 

HWG ersatzlos gestrichen werden, da die Ausdehnung des Ausgleichsanspruchs auf er-

werbsgärtnerische Nutzung einerseits weit über die Vorschriften des § 52 WHG hinausgeht 
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und andererseits auch nicht erforderlich ist, da diesbezüglich grundsätzlich keine entspre-

chenden wirtschaftlichen Nachteile zu erwarten sind. 

Zudem sollte ergänzt werden, dass ein Ausgleich für wirtschaftliche Nachteile von Bewirt-

schaftungsanforderungen gerade nicht zu leisten ist, wenn die Anforderungen zur Erreichung 

und Erhaltung des guten chemischen Zustandes des Grundwasserkörpers im Rahmen der 

Umsetzung der WRRL erforderlich sind. In diesem Zusammenhang ist auf das EuGH Urteil 

(C-525/12) vom 11.09.2014 zu verweisen, welches im Hinblick auf die Kostendeckung von 

Wasserdienstleistungen klarstellt, dass sich die Pflicht zur Anwendung der Kostendeckung 

auf bestimmte Wassernutzungen im Sinne des Art. 2 Nr. 38 WRRL, nämlich nur dann erge-

ben könne, wenn gerade das Fehlen einer Bepreisung dieser Wassernutzungen dazu führt, 

dass die Zwecke der WRRL und die Verwirklichung ihrer Ziele in Frage gestellt werden. 

Ein Ausgleich für Anforderungen im Rahmen der Umsetzung der WRRL kann jedenfalls nicht 

von Wasserversorgungsunternehmen erfolgen, da es sich um Maßnahmen des allgemeinen 

Gewässerschutzes nach der WRRL handelt. Dies wäre weder verhältnismäßig noch zumut-

bar. 

Des Weiteren sollte in § 34 Abs. 1 HWG der Begriff der „ordnungsgemäßen Land- und 

Forstwirtschaft“ konkret definiert werden, da der geregelte Sachverhalt in der Praxis ohne  

eine eindeutige Konkretisierung dieser Begriffe kaum handhabbar ist und regelmäßig zu An-

wendungsschwierigkeiten führt. 

c) § 34 Abs. 3 Satz 5 HWG sollte ersatzlos gestrichen werden 

Begründung: 

Eine wasserrechtliche Sonderregelung zur Verzinsung im Fall des Verzugs einer Aus-

gleichszahlung ist keinesfalls erforderlich, sodass § 34 Abs. 3 Satz 5 HWG ersatzlos gestri-

chen werden sollte. 

d) § 34 Abs. 5 HWG sollte wie folgt formuliert werden: 

„Die mit der Überwachung betrauten Behörden sowie die nach § 32 zur Eigenkontrolle 
verpflichteten Unternehmen sind befugt, Boden-, Pflanzen-, Düngemittel- und Pflanzen-

schutzmittelproben ohne Ausgleich zu entnehmen oder anzufordern.“ 

Begründung: 

Neben den mit der Überwachung betrauten Behörden sollten auch die nach § 32 zur Eigen-

kontrolle verpflichteten Unternehmen jederzeit und ohne Ausgleich die Möglichkeit zur Kon-

trolle haben. 
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e) § 34 Abs. 6 HWG sollte wie folgt formuliert werden  

„Zur Steigerung der Grundwasserqualität können freiwillige Kooperationen zwischen Grund-

stücksbewirtschaftern und Wasserversorgern vertraglich vereinbart werden.“ 

Begründung: 

Die bisherige Regelung des § 34 HWG geht insgesamt von nicht zutreffenden Vorausset-

zungen aus. Zum einen erfüllen etwaige positive Umweltleistungen der Land- und Forstwirt-

schaft nicht die Kriterien für Wasserdienstleistungen im Sinne von Art. 2 Nr. 38 WRRL. Zum 

anderen ist die Verbindung zwischen Grundstücksbewirtschaftung und Wasserdienstleistung 

nicht gegeben. So betonte auch der EuGH mit Urteil vom 11.09.2014 (C-525/12) zur Ausle-

gung des Begriffs der „Wasserdienstleistung“, dass eine enge Begriffsauslegung zulässig ist, 

wonach sich die fraglichen Dienstleistungen auf Maßnahmen der Wasserversorgung sowie 

der Abwassersammlung, -behandlung und -beseitigung beschränken. Vor diesem Hinter-

grund ist die bisherige Formulierung „Grundstücksbewirtschaftung als Wasserdienstleistung“ 

in § 34 Abs. 6 HWG unzutreffend, da derartige Grundstücksbewirtschaftungsmaßnahmen 

nicht als „Wasserdienstleistung“ i.S.d. WRRL zu klassifizieren sind. Zur Differenzierung zwi-

schen positiven Umweltleistungen im Wege der Grundstücksbewirtschaftung einerseits und 

Wasserdienstleistungen i.S.d. WRRL andererseits wird zudem auf den Aufsatz von Prof. Dr. 

Cosack verwiesen (veröffentlicht in: ZfW 2008, S. 61 ff.). 

Darüber hinaus handelt es sich bei vertraglich vereinbarten Kooperationen zwischen Was-

serversorgern und Landwirtschaft stets um freiwillige Maßnahmen zur Verbesserung der 

Gewässerqualität, sodass ein Zwang zum Abschluss entsprechender Verträge sowie etwai-

ge generelle Einschränkungen diesem Ansatz deutlich entgegenstehen. Stattdessen ist ge-

boten, das Verursacherprinzip konsequent umzusetzen und Maßnahmen zu ergreifen, um 

diffuse Einträge in Gewässer, insbesondere aus der Landwirtschaft, zu reduzieren bzw. von 

vornherein zu verhindern. 

f) § 34 Abs. 7 Satz 2, 3 und 4 HWG sollten ersatzlos gestrichen werden, sodass le-
diglich Satz 1 in folgender Fassung erhalten bleibt: 

„Durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der für das Land- und Forstwirtschaftswesen 

zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständigen Minister können Regelungen über die 

Höhe und die Pauschalierung des Ausgleichs getroffen werden.“ 

Begründung: 

Im Hinblick auf die Ausgleichszahlungen ist der Inhalt der Ermächtigungsgrundlage zum Er-

lass einer Verordnung in § 34 Abs. 7 HWG zu weitreichend. Allenfalls die Fragen der Höhe 
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und der Pauschalierung des Ausgleichs sollten im Rahmen einer Verordnung geregelt wer-

den. 

 

X. Änderungsvorschlag zu § 36 HWG – sparsamer Umgang mit Wasser 

§ 36 HWG sollte ersatzlos gestrichen werden 

Begründung: 

Das WHG enthält eine umfängliche Regelung zum sorgsamen Umgang mit Wasser und den 

dazu erforderlichen Maßnahmen. Eine Sonderregelung ist daher für Hessen nicht erforder-

lich und sollte gestrichen werden. 

Zudem ist zu beachten, dass Deutschland ein sehr wasserreiches Land ist, das über ein sich 

jährlich erneuerndes Wasserdargebot von rund 188 Mrd. m³ verfügt, von denen die öffentli-

che Wasserversorgung lediglich 3 % nutzt. Durch nachhaltiges Management der Wasserres-

sourcen gewährleisten die kommunalen Wasserunternehmen eine sichere und qualitativ 

hochwertige Wasserversorgung. Mit einem Wassergebrauch von teilweise unter 100 Litern 

pro Einwohner und Tag und zunehmender Eigenversorgung der Industrie ist bereits ein Mi-

nimum in Bezug auf die Verträglichkeit für die langfristig ausgelegten Leitungsnetze erreicht. 

Vor diesem Hintergrund ist eine politisch geförderte weitere Reduzierung des Wasserge-

brauchs nicht erforderlich und kann in Bezug auf die Hygiene des Trinkwassers in den Lei-

tungsnetzen sogar kontraproduktiv sein. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass aus was-

serwirtschaftlichen Gesichtspunkten eine reine Mengenbegrenzung als Maßnahme zur Si-

cherstellung des Wasserhaushaltes nicht ausreicht. Vielmehr sind insbesondere qualitative 

Maßnahmen für die Erreichung dieses Zieles notwendig. Dem hat das WHG bereits Rech-

nung getragen und verwendet den Begriff „sorgsamer Umgang mit Wasser“. 

 

XI. Änderungsvorschlag zu § 73 HWG – Bußgeldvorschriften 

§ 73 Abs. 1 Nr. 2 HWG sollte wie folgt ergänzt werden: 

„in einem Gewässer entgegen § 22 Satz 1 oder in einem Gewässerrandstreifen entgegen 

§ 23 Abs. 4 Satz 1 Maßnahmen ohne Genehmigung durchführt sowie in einem Gewässer-
randstreifen Maßnahmen entgegen § 23 Abs. 1 Satz 5,“ 
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Begründung: 

Ergänzung der Ordnungswidrigkeiten korrespondierend zum Änderungsvorschlag zu § 23 

Abs. 1 Satz 5 HWG (Verwendungsverbot für Pflanzenschutz- und Düngemittel innerhalb von 

Gewässerrandstreifen). 

 

Der LDEW fordert mit diesen Hinweisen und Änderungsvorschlägen Verbesserungen des 

HWG in Bezug auf drei wesentliche Aspekte: 

 Gesetzliche Wasser-Spar-Vorgaben sind nicht mehr zeit- und sachgerecht, 

 die Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung muss als besonders herausragen-

der Belang des Allgemeinwohls hervorgehoben werden und 

 der Gewässerschutz muss unter Berücksichtigung der Vorgaben der WRRL verbessert 

werden. 

Gerne sind wir auch bereit, Ihnen unsere Änderungsvorschläge und die entsprechenden 

Hintergründe mündlich zu erläutern. Der LDEW und seine Mitgliedsunternehmen stehen 

Ihnen hierzu jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung. 

 

Für Rückfragen: 
Horst Meierhofer 
Telefon 06131 62769-25 
meierhofer@ldew.de 

 

Der LDEW vertritt die Interessen von rund 280 Unternehmen der Energie- und Wasserwirt-
schaft in Hessen und Rheinland-Pfalz gegenüber Politik, Behörden und der Öffentlichkeit. Er 
vereinigt die Sparten Strom und Fernwärme, Erdgas, Wasser und Abwasser. Er arbeitet mit 
dem Bundesverband BDEW in Berlin eng zusammen und engagiert sich insbesondere auch 
für die Belange der kleinen und mittleren Unternehmen. Damit ist der LDEW Bindeglied zwi-
schen Energie- und Wasserwirtschaft sowie Politik und Gesellschaft. 
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Familienbetriebe Land und Forst Hessen e.V. 

Taunusstraße 151, 61381 Friedrichsdorf 

Telefon: 0 61 72/28 50 38 4 

Telefax: 0 61 72/76 46 77 2 

E-Mail: info@fablf-hessen.de 

Internet: www.fablf-hessen.de 

Kurhessische Landbank eG 

IBAN: DE33 5206 0208 0000 0000 94 

BIC: GENODEF1KS2 

Vorsitzender: Philipp Victor Russell  

Geschäftsführer: Carsten Thiel 

 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Hessischen Landesregierung zur Neufassung des 

Hessischen Wassergesetzes 

Landesdrucksache 19/5379, Ihr Schreiben vom 27. Dezember 2017 

 
 
Sehr geehrte Frau Hammann, 
Sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,  
wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem Entwurf zum Hessischen Wassergesetz Stel-
lung nehmen zu können.  
 
Zu § 23 Absatz 2 Satz 1 Nr.1 

Werden beim Aufbringen von Düngemitteln Geräte mit einer Grenzstreueinrichtung oder de-
ren Streubreite der Arbeitsbreite entspricht, so ist als Ausnahme ein Abstand von nur einem 
Meter vorzusehen. 

Diese Ausnahme entspräche § 5 Absatz 2 Satz 3 der zum 2. Juni 2017 novellierten Düngever-
ordnung. 

Des Weiteren ist in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eine Aus-
nahme vom Verbot der Anwendung im Bereich von vier Metern für die Fälle zu regeln, in 
denen aufgrund der Abstandsauflagen für die jeweiligen Pflanzenschutzmittel ein kürzerer 
Abstand zum Gewässer zulässig wäre. 

Zu § 23 Absatz 6 

Das Vorkaufsrecht für Gemeinden in Absatz 6 lehnen wir entschieden ab. Hier sollte eine 
Ausnahme für Vorkaufsrechte auf dem Gebiet des land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stücksverkehrs, in Anlehnung an das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom  30. Juni 2017, vor-
gesehen werden. 

 
Zu § 24 Absatz 1 Nr. 1 

Die beabsichtigte Streichung der Worte „der Land- und Forstwirtschaft“ lehnen wir strikt ab. 

Familienbetriebe Land und Forst Hessen e.V., Taunusstraße 151, 61381 Friedrichsdorf 

An die Vorsitzende 
des Ausschusses für  
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
im Hessischen Landtag 
Frau Landtagsabgeordnete Ursula Hammann 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
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Bei der Planung und Durchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und der Renatu-
rierung von oderirdischen Gewässern muss auch weiterhin den Belangen der Land- und 
Forstwirtschaft Rechnung getragen werden. Es erschließt sich und nicht, warum wir hinter 
den Belangen der Energiewirtschaft und der Fischerei anstehen sollen. Vielmehr muss eine 
Abwägung der wirtschaftlichen Belange und den Belangen des Natur- und Wasserschutzes 
stattfinden.  

Ihre Argumentation, wonach die Land- und Forstwirtschaft, im Gegensatz zu den anderen 
aufgeführten Belangen nicht gewässergebunden sei, kann uns nicht überzeugen. 
So gehört zu den Belangen der Forstwirtschaft die Erschließung des Waldes durch Wege. 
Ohne diese Wege ist eine Bewirtschaftung des Waldes nicht möglich. Zur Querung der Fließ-
gewässer sind Brücken und Furten nötig und gehören zur wirtschaftlichen Grundlage eines 
Forstbetriebes dazu.  
In der Landwirtschaft gehört eine regelmäßige Gewässerunterhaltung zu den selbstverständli-
chen Aufgaben dazu. Eine Vernachlässigung kann zu Gewässerrückstau, Vernässungen bis 
hin zu Überschwemmungen führen, was eine Bewirtschaftung der Flächen unmöglich macht. 
 
Zu § 34 Absatz 6 und 7 

In § 34 Absatz 6 sind nach den Worten „Beschaffenheit des Grundwassers“ die Worte „und 
der Ökologie der Oberflächengewässer“ einzufügen.  

Nach dem Wort “landwirtschaftlich“ die Worte „und forstwirtschaftlich“ einzufügen.  

Die auch weiterhin vorgesehenen vertraglichen Vereinbarungen freiwilliger Kooperationen 
zwischen Bewirtschaftern von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und begünstigten 
Wasserversorgungsunternehmen zur Sicherung der Beschaffenheit des Grundwassers in Ab-
satz 6 wird von uns begrüßt. 

Wir bitten darum, in § 34 Absatz 7 den Satz „Gleiches gilt für Vergütungen für Wasserdienst-
leistungen, die der Grundstücksbewirtschafter im Rahmen von Kooperationen nach Abs. 6 
dem begünstigten Wasserversorger gegenüber erbringt.“ beizubehalten.  
 
§ 38 Absatz 6 des Gesetzesentwurfs ist zu streichen 

Auch hier lehnen wir ein Vorkaufsrecht der Kommunen für Uferrandstreifen aus rechtlichen 
und fachlichen Gründen ab.  

Der Hessische Gesetzgeber hat bereits abweichend von § 38 Absatz 3 des WHG die Breite 
des Gewässerrandstreifens im Außenbereich von 5 auf 10 Meter erhöht. Zur Erhaltung der 
Funktionsfähigkeit des Gewässerrandstreifens sind nach § 38 Absatz 4 WHG Grundstücksei-
gentümer und Nutzungsberechtigte verpflichtet. Ein Vorkaufsrecht der Kommunen für Ge-
wässerrandstreifen im Wald und Feld hätte schwerwiegende negative Folgen. Es stellt einen 
schwerwiegenden Eingriff in das Eigentumsrecht dar, mit negativen Folgen für das Betriebs-
vermögen und die Bewirtschaftung des Waldes und der Acker- und Wiesenflächen. 

• Eigentum und Erbrecht sind nach Artikel 14 des Grundgesetzes geschützt. Inhalt und 
Schranken des Eigentums bestimmen die Gesetze. Für gesetzliche Eingriffe in das Ei-
gentum muss der Gesetzgeber zwingende Gründe angeben. § 38 des Wasserhaushalts-
gesetzes regelt vollumfänglich die Verpflichtungen zur Erhaltung und Pflege der Ge 
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wässerrandstreifen. Der Gesetzentwurf der Hessischen Landesregierung setzt für die 
Ausübung des Vorkaufsrechts voraus, dass es „erforderlich“ ist, den Gewässerrand 
 
streifen in kommunales Eigentum zu überführen. Welche Bedingungen erfüllt sein 
müssen, um diese „Erforderlichkeit“ festzustellen, bleibt vollkommen unbestimmt. 
Damit besteht die Möglichkeit, dass auch in geschlossenen Waldgebieten und Feldge-
bieten liegende Gewässerrandstreifen in privatem Eigentum durch ein Vorkaufsrecht 
in kommunales Eigentum überführt werden. Dies würde zur Zerschneidung des arron-
dierten Eigentums und damit zu massivem Verlust des gesamten Vermögenswertes 
der betroffenen Fläche führen. Die gesetzliche Möglichkeit dieses Eingriffs in das Ei-
gentum ist unverhältnismäßig.    

• Waldwege im Privatwald sind mit sehr wenigen Ausnahmen privates Eigentum. 
Wenn Kommunen Eigentümer von Gewässerrandstreifen im Privatwald werden, 
müsste der Kommune ein ständiges Wegerecht und die Zufahrt zu den Ufergrundstü-
cken eingeräumt werden, welches weit über die Duldungsverpflichtung für die Ge-
wässerunterhaltung hinausginge. Dies führt zu weiteren unnötigen Eingriffen in die 
Verfügungsbefugnis der Waldeigentümer über ihren Wald.   

• Jede über die Erhaltung der Funktionsfähigkeit hinausgehende naturnahe Gestaltung 
von Ufergrundstücken zur Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Gewäs-
serzustandes ist in der Sache eine Maßnahme zum Schutz der Natur. Dies sieht die 
Regierungskoalition von CDU und Bündnis90/Die Grünen genauso (Zeilen 656 bis 
660 des Koalitionsvertrages).  

• In § 34 des Hessischen Wassergesetzes sind Kooperationen mit der Landwirtschaft 
zur Verbesserung des Grundwassers vorgesehen. Es ist kein sachlicher Grund er-
kennbar, warum diese Kooperationen der Forstwirtschaft zur Verbesserung der öko-
logischen Funktionen der Gewässerrandstreifen vorenthalten werden sollen.  
 

Der erfolgreiche Vertragsnaturschutz ist Ziel der Regierungskoalition von CDU und 
Bündnis90/Die Grünen (Koalitionsvertrag Zeile 652). Es ist kein sachlicher Grund er-
kennbar, warum im Zusammenhang mit der Entwicklung naturnaher Gewässerrandstrei-
fen der Vorrang von Verträgen ausgehebelt und ein gesetzliches Vorkaufsrecht der 
Kommunen geschaffen werden soll. Der Eingriff in das Eigentum ist vollkommen unver-
hältnismäßig, weil vertragliche Grundlagen zur Erreichung dieses Zieles zur Verfügung 
stehen. Die vertraglichen Grundlagen für den Naturschutz im Wald und Feld sollten 
vielmehr ausgeweitet und durch Regelungen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
ergänzt werden. 
 
Vorkaufsrecht nach § 38 des Entwurfs zum Hessischen Wassergesetz 

Laut § 99a WHG normiert das  Vorkaufsrecht für die Bundesländer ausschließlich für 
Grundstücke, die für Maßnahmen des Hochwasser- und Küstenschutzes benötigt werden. 
Es darf nur ausgeübt werden, wenn die Grundstücke für den Hochwasserschutz oder den 
Küstenschutz erforderlich sind. Vorkaufsrechte der Land- und Forstwirtschaft stehen im 
Rang höher als das Vorkaufsrecht nach § 99a WHG. Abweichende Ländervorschriften 
bleiben unberührt. Entscheidend ist der letzte Satz und hier setzt das Land Hessen an.  
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Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn es für den Gewässerschutz erforder-
lich ist.   

D.h., anderer Rechtsgrund: Gewässerschutz, statt Hochwasser- oder Küstenschutz.  

Zur Erläuterung: Der Rechtsgrund "Hochwasser - und Küstenschutz" richtet sich auf den 
Schutz von Leib und Leben von Menschen. Der Schutzgrund "Gewässerschutz" wird mit 
diesem Gesetz dem Schutzgrund "Leib und Leben von Menschen" gleichgestellt.   
Der Rechtsgrund ist zur Rechtfertigung eines Eingriffs in das Eigentum entscheidend. 
Hier wird ein enteignungsgleicher Eingriff mit dem Schutz natürlicher Ressourcen ge-
rechtfertigt. Das ist eine völlig neue Rechtsqualität. Der unbestimmte Rechtsbegriff "er-
forderlich" ist bei dem Zweck, Schutz von Leib und Leben von Menschen vor Gefahren 
durch Hochwasser oder vor der Gefahr durch Flut zu schützen im Einzelfall gut zu be-
stimmen. In Bezug auf den allgemeinen Begriff "Gewässerschutz" ist auch der Begriff 
"erforderlich" unbestimmt und im Einzelfall mit allen möglichen Argumenten beliebig 
begründbar. 
 
Das kommunale Vorkaufsrecht für Gewässerrandstreifen steht im Rang höher als land- 
und forstwirtschaftliche Vorkaufsrechte. 
Damit wird klar, dass der Gesetzgeber - soweit es erforderlich ist - privates Eigentum an 
Gewässerrandstreifen in kommunales Eigentum überführen will. 
 
Wir bitten darum, unsere Anregungen bei der weiteren Bearbeitung des Hessischen Was-
sergesetzes zu berücksichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Philipp Victor Russell 
Vorsitzender  
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VÖL - VEREINIGUNG 

ÖKOLOGISCHER  

LANDBAU IN HESSEN 

E.V . 

 
 

 

Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen   
Steinbergstraß e 2   37216 Witzenhausen 
An den 
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz im Hess. Landtag 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
 

Sprecher: 
Hans-Jürgen Müller 
Steinbergstraß e 2 
37216 Witzenhausen 
Tel 05542/5002885 
Fax 05542/5029918 
mobil:01703071065 
e-mail:  
info@voel-hessen.de 
 
16.02.2018 

Betr.: Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des 
Hessischen Wassergesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften 
 
Sehr geehrte Frau Hammann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Übersendung des Gesetzentwurfes der Landesregierung zur Ä nderung des 
Hessischen Wassergesetzes und zur Möglichkeit an der Anhörung teilzunehmen. 
 
Nach Prüfung der vorgesehen Ä nderungen kommen wir zu der folgenden Einschätzung. 
Wir begrüß en grundsätzlich, das die Hessische Landesregierung weitere Maß nahmen ergreift um 
den Zustand der Gewässer in Hessen weiter zu verbessern. 
Auswirkungen auf die hessische Landwirtschaft durch die vorgesehenen Maß nahmen, sind insbe-
sondere durch die Ausweitung des Schutzbereiches der Gewässerrandstreifen gegeben. Vom ge-
nerellen Düngeverbot in dem 4 m breiten Schutzstreifen, ist auch der Ökologische Landbau be-
troffen. Denn auch im Ökolandbau werden Wirtschaftsdünger und bestimmte, im Rahmen der 
Ökoverordnung zugelassene organische Düngemittel, eingesetzt. 
Auch vom Pflugverbot in einem 4m breiten Streifen ist der Ökolandbau betroffen. 
Beide Maß nahmen, Düngeverbot und Verbot des Pflügens in dem 4m breiten Randstreifen,  kön-
nen aus unserer Sicht einen Beitrag zur Gewässerreinhaltung leisten. Wir weisen aber vorsorglich 
darauf hin, das Förderprogramme, die auf eine Entschädigung für die oben genannten Einschrän-
kungen  hinauslaufen, auch den Betrieben des Ökolandbaus zugänglich gemacht werden müs-
sen. 
Durch die Förderung des Ökolandbaus z.B. im Rahmen des aktuellen HALM-Programmes sind 
die oben genannten Einschränkungen noch nicht entschädigt.  
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Auch das Vorkaufsrecht durch die Kommunen für Flächen im Bereich der Gewässerrandstreifen 
wird von uns begrüß t. Für eine angemessene Weiterbewirtschaftung oder Pflege ist aber Sorge 
zu tragen. 
Bei einer gänzlichen Herausnahme von bisher ackerbaulich genutzten Flächen aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung im 4m Randstreifen, ist nicht nur die Entschädigung angemessen zu regeln, 
sondern auch die Pflege des Randstreifens. Hierbei ist dafür Sorge zu tragen, das es keine nega-
tiven Auswirkungen auf die Restfläche ab 4m gibt. Negative Auswirkungen könnten z .B. die Be-
schattung durch einen neu heranwachsenden Baumbestand oder das Ausbreiten schwer be-
kämpfbarer Pflanzen sein. 
Die Einschränkungen bei der Wasserentnahme ohne vorherige Erlaubnisse sind aus unserer 
Sicht sinnvoll. 
 
 
Mit freundlichen Grüß en 
 
 

 
(Hans-Jürgen Müller) 
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